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1. Veranlassung und Aufgabenstellung 

 

Westlich der Ortslage von Nieder-Waroldern (Gemeinde Twistetal, Landkreis 

Waldeck-Frankenberg) ist die Errichtung einer PV-Anlage im Bereich von 

Intensivackerflächen geplant. Der Gutachter wurde im Frühjahr 2024 mit der 

Erfassung der Avifauna (Brutvögel) und der Erstellung der speziellen 

Artenschutzprüfung beauftragt. 

 

 
Abb. 1: Übersicht der Vorhabensfläche bei Nieder-Waroldern (schematisch, rot) 
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2. Rechtliche Grundlagen 

Der Schutz wild lebender Tier- und Pflanzenarten ist im BNatSchG in den §§ 37-55 

verankert.  

Grundlegend umfasst der Artenschutz laut § 37 BNatSchG   

• den Schutz der Tiere und Pflanzen wild lebender Arten und ihrer 

Lebensgemeinschaften vor Beeinträchtigungen durch den Menschen und die 

Gewährleistung ihrer sonstigen Lebensbedingungen,  

• den Schutz der Lebensstätten und Biotope der wild lebenden Tier- und 

Pflanzenarten  

• sowie  

• die Wiederansiedlung von Tieren und Pflanzen verdrängter wild lebender 

Arten in geeigneten Biotopen innerhalb ihres natürlichen 

Verbreitungsgebietes.  

2.1  Allgemeiner Artenschutz  

Der allgemeine Artenschutz laut Kapitel 5 Abschnitt 2 BNatSchG umfasst alle 

wildlebenden Tiere und Pflanzen, auch die sog. "Allerweltsarten". Er wird im 

Genehmigungsverfahren für Eingriffe, Vorhaben oder Planungen nach den 

Maßgaben und mit den Instrumenten der Eingriffsregelung bzw. des 

Baugesetzbuches berücksichtigt.  

2.2  Besonderer Artenschutz  

Über den allgemeinen Artenschutz hinaus gelten laut Kapitel 5 Abschnitt 3 

BNatSchG weiterführende Vorschriften zum Schutz streng und besonders 

geschützter und bestimmter anderer Tier- und Pflanzenarten. Die Belange des 

besonderen Artenschutzes werden für Eingriffe, Vorhaben und Planungen i. d. R. in 

einem gesonderten Gutachten, der speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung (saP)  

berücksichtigt.  

Die im Sinne dieser Regelungen besonders und streng geschützten Arten werden in 

§ 7 Abs. 2 Nrn. 13 und 14 BNatSchG definiert. Es handelt sich dabei um Arten, die in 

folgenden Schutzverordnungen und Richtlinien aufgeführt sind:  

Besonders geschützte Arten   

• Arten der Anhänge A und B der EG-Verordnung 338/97 (= EG- 

          Artenschutzverordnung)  

• Arten des Anhangs IV der Richtlinie 92/43/EWG (= FFH-Richtlinie)  

• Europäische Vogelarten gemäß Art. 1 der Richtlinie 2009/147/EG (=  

          Vogelschutzrichtlinie)  

• Arten, die in einer Rechtsverordnung nach § 54 Abs. 1 BNatSchG aufgeführt  

         sind  
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Streng geschützte Arten   

• Arten des Anhangs A der EG-Verordnung Nr. 338/97 (= EG-  

          Artenschutzverordnung)  

• Arten des Anhangs IV der Richtlinie 92/43/EWG (= FFH-Richtlinie)  

• Arten, die in einer Rechtsverordnung nach § 54 Abs. 2 BNatSchG aufgeführt  

         sind  

Alle europarechtlich streng geschützten Arten sind auch besonders geschützt. Zu 

den europäischen Vogelarten zählen nach der Vogelschutzrichtlinie alle in Europa 

heimischen, wildlebenden Vogelarten. Alle europäischen Vogelarten sind besonders 

geschützt, einige Arten sind daneben aufgrund der BArtSchV oder der EG-

ArtSchVO auch streng geschützt (z.B. alle Greifvögel und Eulen).  

Nur national besonders oder streng geschützte Arten (laut BArtSchV) außerhalb der 

europäischen Vogelarten werden nicht im Rahmen des saP, sondern in der 

Eingriffsregelung (LBP) berücksichtigt.  

Arten in einer Rechtsverordnung nach § 54 BNatSchG gibt es derzeit noch nicht.  

Das Land Hessen hat eine naturschutzfachlich begründete Auswahl derjenigen 

Arten getroffen, die in Hessen bei einer artenschutzrechtlichen Prüfung im Sinne 

einer Art-für-Art-Betrachtung einzeln zu bearbeiten sind. Diese Arten werden 

„planungsrelevante Arten“ genannt.  

Europarechtlich geschützte Arten, die derzeit nicht in die Liste der 

planungsrelevanten Arten eingearbeitet sind (z. B. einige Fische), sind zu 

recherchieren und im ASF zu betrachten.  

Nach § 44 Abs. 1 BNatSchG ist es verboten:   

1. wildlebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu 

fangen, zu verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur 

zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören,  

2. wildlebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen 

Vogelarten während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- 

und Wanderungszeiten erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, 

wenn sich durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population 

einer Art verschlechtert,  

3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wildlebenden Tiere der besonders 

geschützten Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu 

zerstören,  

4. wildlebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre 

Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu 

beschädigen oder zu zerstören.  
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Modifizierte Verbotstatbestände für Eingriffsvorhaben gem. § 44 Abs. 5 BNatSchG   

Für nach § 15 Absatz 1 BNatSchG unvermeidbare Beeinträchtigungen durch 

Eingriffe in Natur und Landschaft, die nach § 17 Absatz 1 oder Absatz 3 zugelassen 

oder von einer Behörde durchgeführt werden, sowie für Vorhaben im Sinne des § 18 

Absatz 2 Satz 1 gelten die Zugriffs-, Besitz- und Vermarktungsverbote nach 

Maßgabe der Sätze 2 bis 5. sind   

• in Anhang IV Buchstabe a der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführte Tierarten,   

• europäische Vogelarten   

• oder solche Arten betroffen, die in einer Rechtsverordnung nach § 54 Absatz 1 

Nummer 2 BNatSchG aufgeführt sind, liegt ein Verstoß gegen   

• das Tötungs- und Verletzungsverbot nach Absatz 1 Nummer 1 nicht vor, wenn 

die Beeinträchtigung durch den Eingriff oder das Vorhaben das Tötungs- und 

Verletzungsrisiko für Exemplare der betroffenen Arten nicht signifikant erhöht und 

diese Beeinträchtigung bei Anwendung der gebotenen, fachlich anerkannten 

Schutzmaßnahmen nicht vermieden werden kann,   

• das Verbot des Nachstellens und Fangens wildlebender Tiere und der 

Entnahme, Beschädigung oder Zerstörung ihrer Entwicklungsformen nach 

Absatz 1 Nummer 1 nicht vor, wenn die Tiere oder ihre Entwicklungsformen im 

Rahmen einer erforderlichen Maßnahme, die auf den Schutz der Tiere vor 

Tötung oder Verletzung oder ihrer Entwicklungsformen  

vor Entnahme, Beschädigung oder Zerstörung und die Erhaltung der ökol. 

Funktion der Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang 

gerichtet ist, beeinträchtigt werden und diese Beeinträchtigungen unvermeidbar 

sind,  

• das Verbot nach Absatz 1 Nummer 3 nicht vor, wenn die ökologische Funktion 

der von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten 

im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt wird.  

Soweit erforderlich, können auch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (sog. 

continuous ecological functionality-measures - CEF-Maßnahmen) festgelegt werden.   

Für Standorte wildlebender Pflanzen der in Anhang IV Buchstabe b der Richtlinie 

92/43/EWG aufgeführten Arten gelten die Sätze 2 und 3 entsprechend.   

Ausnahmen  

Die nach Landesrecht zuständigen Behörden können gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG 

von den Verboten des § 44 BNatSchG im Einzelfall Ausnahmen zulassen:  

• zur Abwendung ernster land-, forst-, fischerei- oder wasserwirtschaftlicher- oder 

sonstiger ernster wirtschaftlicher Schäden  

• zum Schutz der natürlich vorkommenden Tier- und Pflanzenwelt  

• für Zwecke der Forschung, Lehre, Bildung oder Wiederansiedlung oder diesen 

Zwecken dienende Maßnahmen der Aufzucht oder künstlichen Vermehrung  
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• im Interesse der Gesundheit des Menschen, der öffentlichen Sicherheit, 

einschließlich der Verteidigung und des Schutzes der Zivilbevölkerung, oder der 

maßgeblich günstigen Auswirkungen auf die Umwelt oder  

• aus anderen zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses 

einschließlich solcher sozialer oder wirtschaftlicher Art.  

Eine Ausnahme darf nur zugelassen werden, wenn zumutbare Alternativen nicht 

gegeben sind und sich der Erhaltungszustand der Populationen einer Art nicht 

verschlechtert, soweit nicht Artikel 16 Absatz 1 der Richtlinie 92/43/EWG 

weitergehende Anforderungen enthält. 

 

3. Methodik  

 
Brutvögel 

Die Erfassung der Brutvogelarten erfolgte in Anlehnung an SÜDBECK 2005. 

Insgesamt wurden fünf Kartierdurchgänge von März bis Juni 2024 durchgeführt Die 

Unterscheidung der Vogelarten erfolgte anhand der artspezifischen Lautäußerungen, 

sowie durch Sichtbeobachtungen. Ein zweimaliger Nachweis wurde als Brutverdacht, 

ein dreimaliger Nachweis bzw. das Tragen von Futter oder Nistmaterial wurde als 

Brutbestätigung gewertet. 
 

Tab. 1: Übersicht der Kartiertermine der Brutvogelerfassung 

Termin Brutvogelkartierung Methodik Witterung 

1 19.03.2024 Revierkartierung 7-9°C, 1-2 Bft, 70-90 % 

bedeckt, trocken 

2 06.04.2024 Revierkartierung 10-16°C, 1-2 Bft, 30-70 % 

bedeckt, trocken 

3 02.05.2024 Revierkartierung 13-17°C, 1-2 Bft, 0-10 % 

bedeckt, trocken 

4 23.05.2024 Revierkartierung 
(inkl. Wachtel 

Dämmerungs-/Nachterfassung) 

10-17°C, 1-2 Bft, 10-20 % 

bedeckt, trocken 

5 23.06.2024 Revierkartierung 
(inkl. Wachtel 

Dämmerungs-/Nachterfassung) 

12-18°C, 0-1 Bft, 10-40 % 

bedeckt, trocken 

 

Erfassung von Horsten und Habitatbäumen 

Die Vorhabensfläche und die unmittelbar angrenzenden Bereiche wurden im März 

2024, in der unbelaubten Zeit, auf das Vorhandensein von Großvogelhorsten hin 

untersucht.  
 

Tab. 2: Übersicht der Kartiertermine der Horst- und Habitatbaumerfassung  

Termin Datum 

1 19.03.2024  
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Fledermäuse 

Die Untersuchungen zur Fledermausgemeinschaft erfolgten im Jahr 2025. Es wurde  

eine fünfmalige Flughöhenerfassung (Wärmebildkamera) und eine 

Detektorkartierung an zwei Transekten (ein Transekt entlang der Heckenleitlinie im 

Südwesten des UG und ein Transekt im Bereich des Offenlandes entlang des 

Wirtschaftsweges zwischen zwei Ackerflächen) durchgeführt (Detektor: Zeitdehner 

Pettersson D240x). Zur Ergänzung der Feststellung des Artenspektrums wurden drei 

Horchboxen über den Zeitraum von jeweils 3 x 3 Nächten, die Rufsequenzen über 

den gesamten Nachtzeitraum aufzeichneten (Lage der Transekte und 

Horchboxstandorte siehe Abb. 2) ausgebracht. Es wurden Geräte der Fa. „wildlife 

acoustics“ (song meter minibox) verwendet. Die Auswertung erfolgte mittels der 

Software „Kaleidoscope“ der Fa. „wildlife acoustics“. Die Software bietet eine 

automatische Rufauswertung, im vorliegenden Fall wurden die Rufe überwiegend 

manuell ausgewertet. 

 

Tab. 3: Übersicht der Kartiertermine der Fledermauserfassung 

Termin Datum Methodik Wetterdaten 

1 26.04.2025 Flughöhen- + 
Detektorerfassung 

9°C, 1-2 Bft, 0 % bedeckt, 

trocken 

2 18.05.2025 Flughöhen- + 
Detektorerfassung 
Horchboxerfassung 

(3 Nächte) 

10°C, 1-2 Bft, 50 % 

bedeckt, trocken 

3 03.06.2025 Flughöhen- + 
Detektorerfassung 
Horchboxerfassung 

(3 Nächte) 

15°C, 0-1 Bft, 30 % 

bedeckt, trocken 

4 11.07.2025 Flughöhen- + 
Detektorerfassung 

15°C, 1-3 Bft, 40 % 

bedeckt, trocken 

5 25.08.2025 Flughöhen- + 
Detektorerfassung 
Horchboxerfassung 

(3 Nächte) 

20°C, 1-2 Bft, 30 % 

bedeckt, trocken 
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Abb. 2: Horchboxstandorte (blau 1-3) und Detektortransekte (gelb 1-2) (UG schematisch, rot) 
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4. Beschreibung des Untersuchungsgebiets 
 

Das Untersuchungsgebiet befindet westlich der Ortslage von Nieder-Waroldern. Die 

Untersuchungsflächen befinden sich innerhalb der intensiv genutzten Agrarflur. 

Schutzgebiete sind nicht betroffen bzw. grenzen nicht an. Das nächstgelegene 

Schutzgebiet ist das FFH-Gebiet 4620-304 „Twiste mit Wilde, Watter und Aar“ im 

Bereich der Ortslage von Nieder-Waroldern. 

 

Die Vorhabensbereiche waren im Jahr 2024 mit Raps bestellt. Eine 

naturschutzfachlich wertgebende Ackerwildkrautflur war aufgrund der intensiven 

Bewirtschaftungsweise nicht ausgeprägt. Die kleinen wegbegleitenden 

Saumbereiche wurden überwiegend durch Hochgräser und/oder Nitrophyten 

charakterisiert.  

 

An die nördliche Vorhabensfläche grenzen überwiegend weitere Intensivackerflächen 

an. Lediglich im nordöstlichen Abschnitt begleitet ein Heckensaum die 

Vorhabensfläche. Nach Westen und Süden wird die Fläche von Wirtschaftswegen 

begrenzt. 

 

Die südliche Vorhabensfläche grenzt nach Süden an ein kleines Feldgehölz bzw. an 

einen nach Osten verlaufenden Heckenbereich an. Nach Nordwesten und Südosten 

wird die Fläche von weiteren Intensivackerflächen eingerahmt. Nach Norden grenzt 

ein Wirtschaftsweg an. 
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Abb. 3: Blick auf Vorhabensflächen beiderseits des Wirtschaftsweges 

             (Blickrichtung Westen) 

 

 

Abb. 4: Blick auf die südliche Vorhabensfläche (Rapsanbau im Jahr 2024) 

            (Blickrichtung Südwesten) 
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Abb. 5: Blick auf die nördliche Vorhabensfläche (Rapsanbau im Jahr 2024) 

            (Blickrichtung Nordwesten) 

 

 

Abb. 6: Blick über die nördliche Vorhabensfläche mit angrenzenden weiteren Intensiväckern 

             (Blickrichtung Norden) 
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5. Mögliche Wirkfaktoren und Wirkbereich 
 
5.1 Mögliche Beeinträchtigungen durch das Vorhaben die zu Verletzungen der  

      Verbotstatbestände gemäß § 44 BNatSchG führen können 

    
baubedingte Beeinträchtigungen 

Als baubedingte Beeinträchtigungen von streng geschützten Arten, Anhang IV FFH-

Arten, sowie der Europäischen Vogelarten, die im Sinne der artenschutzrechtlichen 

Regelungen erheblich sein könnten, sind im wesentlichen folgende Sachverhalte zu 

prüfen: 

• Schadstoffimmissionen durch möglichen Baustellenbetrieb, z.B. durch die 

eingesetzten Baugeräte und Baustellenfahrzeuge (Lärm, Abgase, Leckagen, 

Einsatz wassergefährdender Stoffe u.ä.) und damit verbunden die potentielle 

Gefährdung von Fortpflanzungs- und Lebensstätten von Tieren sowie Standorten 

von Pflanzen  

• Vergrämung und Verdrängung durch visuelle Effekte, Scheuchwirkungen, 

Erschütterungen und Schallimmissionen, die von Baugeräten und 

Baustellenfahrzeugen ausgehen  

• Verlust von Einzelindividuen der streng geschützten Arten sowie der 

Europäischen Vogelarten während der Bauarbeiten  

 

anlagenbedingte Beeinträchtigungen 

Als anlagenbedingte Beeinträchtigungen von streng geschützten Arten, Anhang IV 

FFH-Arten, sowie der Europäischen Vogelarten, die im Sinne der 

artenschutzrechtlichen Regelungen erheblich sein könnten, sind im wesentlichen 

folgende Sachverhalte zu prüfen: 

• dauerhafte Flächeninanspruchnahme und damit Veränderung der 

Lebensraumgemeinschaften durch die Herstellung des Vorhabens,  

• Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten  

 

betriebsbedingte Beeinträchtigungen 

Als betriebsbedingte Beeinträchtigungen von streng geschützten Pflanzen- und 

Tierarten, Anhang IV FFH-Arten, sowie Europäischen Vogelarten, die im Sinne der 

artenschutzrechtlichen Prüfung erheblich sein könnten, sind im wesentlichen 

folgende Sachverhalte zu prüfen: 

• langfristige Beeinträchtigung von Lebensstätten bzw. Standorten  
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5.2 Artenschutzrechtlich relevante Wirkbereich des Vorhabens 

 

Baubedingte Wirkungen entfalten sich ausschließlich temporär durch die 

Bauarbeiten zur Errichtung der PV-Anlage und der zugeordneten 

Anlagenbestandteile.  

Photovoltaik-Freiflächenanlage (PV-Anlage)  

• Im Verlauf der Bauphase entstehen temporär erhöhte Schallimmissionen 

durch Baufahrzeuge und –maschinen. Der Wirkbereich der 

Schallimmissionen liegt hierbei auf dem Vorhabensstandort selbst und in der 

unmittelbaren Umgebung. Es wird ein maximaler Wirkbereich von 50 m um 

das Baufeld angenommen.  

• Zudem sind während der Bauphase verstärkte Scheuchwirkungen auf den  

Umgebungsflächen durch die Anwesenheit von Baupersonal und 

Baumaschinen zu erwarten.  

Anlagebedingte Wirkungen entstehen durch den Neubau von Bauwerken und 

Anlagen in der Landschaft  

Photovoltaik-Freiflächenanlage (PV-Anlage)  

• dauerhafter Habitatverlust für Tiere / Standorte für Pflanzen durch das 

Vorhandensein der Solarmodule und notwendiger technischer und sonstiger 

Infrastruktureinrichtungen. 

• Abgrenzung durch eine Umzäunung im Offenlandbereich, potenzielle 

Wanderkorridorre im Offenlandbereich bleiben entlang der Gehölzränder mit 

Leitlinienfunktion bestehen.  

• Zerschneidung von Leitlinien für Fledermäuse 

Betriebsbedingte Wirkungen entfalten sich durch die Wartung der geplanten 

Solarmodule und der übrigen zugehörigen technischen und sonstigen 

Infrastruktureinrichtungen sowie deren Nutzung, Pflege und Instandhaltung. 

Photovoltaik-Freiflächenanlage (PV-Anlage)  

• regelmäßige, extensive Pflegemaßnahmen (evtl. durch Beweidung mit 

Schafen während der gesamten Vegetationsperiode (01. April bis 31. Oktober 

eines Jahres) oder Erhaltung des Extensivgrünlands durch eine 1-2 schürige 

Mahd). 

• Personenbewegungen/ PKW- Verkehr im Bereich der Module und der 

Zuwegungen. 
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6. Vorkommen prüfungsrelevanter Arten  

Im vorliegenden Fall kann die Gefährdungsabschätzung aufgrund der 

Biotopausstattung (Vorhabensflächen werden als Intensiväcker bewirtschaftet) auf 

die Arten-/Artengruppen der der Brutvögel und Fledermäuse beschränkt werden.  

 

6.1 Fledermäuse 

 

Aktuelle Ergebnisse 

Im Rahmen der Fledermauserfassung wurden eine Detektorkartierung, eine 

Flughöhenkontrolle und eine Horchboxerfassung im Untersuchungsgebiet 

durchgeführt. Insgesamt wurden mit der Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus), 

der Rauhautfledermaus (Pipistrellus nathusii), der Mückenfledermaus (Pipistrellus 

pygmaeus), der Fransenfledermaus (Myotis nattereri), der Wasserfledermaus (Myotis 

daubentonii), dem Großen Mausohr (Myotis myotis), dem Kleinen Abendsegler 

(Nyctalus leisleri), dem Großen Abendsegler (Nyctalus noctula) und der 

Breitflügelfledermaus (Eptesicus serotinus) neun Fledermausarten nachgewiesen. 

Daneben wurden unbestimmte Rufe von Bartfledermäusen (Myotis 

mystacinus/brandtii), sowie Rufe der Gattungen Myotis und Nyctalus (Abendsegler) 

festgestellt. 

 

Die dominierende Fledermausart des Gebiets war die Zwergfledermaus, am 

zweithäufigsten wurden Rufe aus der Gattung Myotis registriert. Unter den 

bestimmbaren Rufen von Myotis-Arten wurden am häufigsten Rufe von 

Bartfledermäusen sowie Rufe der Wasserfledermaus registriert. Abendseglerrufe 

wurden regelmäßig registriert, jedoch nur in geringem Umfang. Die 

Rauhautfledermaus wurde überwiegend zur Zeit der Migrationsphasen im Frühjahr 

und Spätsommer festgestellt. Weitere Arten/Gattungen traten nur unregelmäßig und 

mit geringen Rufzahlen im Gebiet auf (Mückenfledermaus, Großes Mausohr, 

Breitflügelfledermaus, Langohr). 

  

Im Rahmen der Detektorkartierung wurde die höchste Aktivität und auch die größte 

Artenzahl im Bereich der südwestlichen Baumhecken (Leitlinienfunktion) 

nachgewiesen; dies deckt sich mit den Ergebnissen der Horchboxerfassung. Im 

Spätsommer konnte eine vermehrte Aktivität von Zwergfledermäusen im freien 

Luftraum über den Ackerflächen festgestellt werden. 
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Tab. 4: Übersicht der im UG nachgewiesenen Fledermausarten  

Abkürzungshinweise 

Spalte Erläuterung Spalte Erläuterung 

1 Artname deutsch   

2 Artname wissenschaftlich  

EHZ HE Erhaltungszustand (2019): 

Grün: günstig 

Gelb: ungünstig-unzureichend (kurz: 
unzureichend) 

Rot: ungünstig-schlecht (kurz: schlecht) 

Grau: unbekannt (keine ausreichenden Daten) 

weiß: EHZ je nach Einzelart verschieden 

4 + 5 Gefährdungsgrade der Roten Listen: 

1 = vom Aussterben bedroht 

2 = stark gefährdet 

3 = gefährdet 

V = zurückgehende Art der Vorwarnliste 

G = Gefährdung anzunehmen 

D = Daten defizitär 

k.a – keine Angabe 

3 Schutz (nach §7 BNatSchG) b = besonders 
geschützt, s = streng geschützt 

6 Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie der EU, 
Anhang II, IV (EU 1992) 

4 RL D Rote Liste Deutschland  

(MEINIG et al. 2009) 

7 Artnachweise 2025 

D - Detektorkartierung 

H - Horchboxerfassung 

 

5 RL H Rote Liste Hessen  

(Dietz et al. 2023) 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Art wissenschaftlicher Name /  

EHZ HE 

Schutz RL D RL H FFH-RL Nachweise 

       

Rauhautfledermaus Pipistrellus nathusii s - 2 IV D, H 

Zwergfledermaus Pipistrellus pipistrellus s - 3 IV D, H 

Mückenfledermaus Pipistrellus pygmaeus s - D IV H 

Wasserfledermaus Myotis daubentonii s - G IV D, H 

Großes Mausohr Myotis myotis s V 2 II+IV D, H 

Fransenfledermaus  Myotis nattereri s - 3 IV H 

Bartfledermaus Myotis mystacinus/brandtii s k.a. 2 IV D, H 

Gattung Myotis Myotis spec. s k.a. k.a. IV D, H 

Breitflügelfledermaus Eptesicus serotinus s G 2 IV D, H 

Großer Abendsegler Nyctalus noctula s V 1 IV H 

Kleiner Abendsegler Nyctalus leisleri s D 2 IV H 

Abendsegler Nyctalus spec. s k.a. k.a. IV D, H 

Langohr Plecotus spec. s k.a. k.a. IV H 
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Detektorkartierung 

Im Rahmen der Detektorerfassung wurden mit der Zwergfledermaus, der 

Rauhautfledermaus, der Wasserfledermaus, dem Großen Mausohr, dem Großen 

Abendsegler, der Breitflügelfledermaus und unbestimmten Bartfledermaus-Rufen 

sieben Fledermausarten im Untersuchungsgebiet erfasst. Zudem wurden 

unbestimmte Rufe der Gattung Myotis registriert.  

Tab. 5: Übersicht der Verteilung der Arten auf die einzelnen Transekte  

Art/Transekt D* T1 T2 

Zwergfledermaus 

(Pipistrellus pipistrellus) 
D1 

D2 

D3 

D4 

D5 

4 

9 

11 

6 

2 

1 

3 

2 

0 

5 

Rauhautfledermaus 

(Pipistrellus nathusii) 
D1 

D2 

D3 

D4 

D5 

1 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

1 

Bartfledermaus 

(Myotis mystacinus/brandtii) 

D1 

D2 

D3 

D4 

D5 

0 

1 

0 

0 

1 

0 

0 

1 

0 

0 

Wasserfledermaus 

(Myotis daubentonii) 

D1 

D2 

D3 

D4 

D5 

1 

1 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

Großes Mausohr 

(Myotis myotis) 
D1 

D2 

D3 

D4 

D5 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Gattung Myotis 

(Myotis spec.) 
D1 

D2 

D3 

D4 

D5 

0 

1 

1 

0 

1 

0 

1 

0 

0 

0 

Abendsegler 

(Nyctalus noctula/leisleri) 
D1 

D2 

D3 

D4 

D5 

0 

0 

0 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

1 

Breitflügelfledermaus 

(Eptesicus serotinus) 

D1 

D2 

D3 

D4 

D5 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

Gesamt  46 15 

*D – Durchgänge 1-5 Detektorerfassung 
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Horchboxerfassung 

Tab. 6: Anzahl der Rufkontakte an den 3 Horchboxstandorten  

 (jeweils 3 x 3 Nächte pro Durchgang (D*) 26.04-28.04., 18.05.-20.05., 25.08.-27.08.) 

 Rufanzahl/Horchboxstandort 

D* Horchbox 1 

Leitlinie Hecke 1 

 

Horchbox 2 

Leitlinie Hecke 2 

 

Horchbox 3 

Offenland 
Einzelbaum/Acker 

 

Zwergfledermaus  

Pipistrellus pipistrellus 

D1 

D2 

D3 

29 

92 

2269 

72 

163 

1712 

165 

39 

967 

Rauhautfledermaus  

Pipistrellus nathusii 

D1 

D2 

D3 

7 

0 

3 

4 

1 

6 

3 

1 

13 

Mückenfledermaus  

Pipistrellus pygmaeus 

D1 

D2 

D3 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

4 

Fransenfledermaus  

Myotis nattereri 

D1 

D2 

D3 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Bartfledermaus  

M. mystacinus/brandtii 

D1 

D2 

D3 

36 

19 

35 

19 

35 

21 

0 

1 

3 

Wasserfledermaus  

Myotis daubentoni 

D1 

D2 

D3 

31 

15 

14 

7 

21 

0 

0 

0 

3 

Gattung Myotis  

Myotis pec. 

D1 

D2 

D3 

72 

35 

251 

34 

59 

112 

0 

5 

8 

Großes Mausohr 

Myotis myotis 

D1 

D2 

D3 

0 

3 

1 

0 

2 

2 

0 

3 

1 

Großer Abendsegler  

Nyctalus noctula 

D1 

D2 

D3 

1 

2 

1 

2 

3 

0 

0 

0 

24 

Kleiner Abendsegler  

Nyctalus leisleri 

D1 

D2 

D3 

3 

1 

4 

1 

1 

3 

0 

1 

8 

Abendsegler  

Gattung Nyctalus 

D1 

D2 

D3 

8 

0 

3 

3 

4 

12 

1 

1 

10 

Breitflügelfledermaus  

Eptesicus serotinus 

D1 

D2 

D3 

1 

2 

2 

0 

1 

5 

2 

1 

8 

Langohr  

Plecotus 
auritus/austriacus 

D1 

D2 

D3 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

7 

Rufkontakte gesamt  2942 2305 1279 
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Flughöhenerfassung 

Im Rahmen der Flughöhenerfassung wurden 169 Einzelflüge beobachtet. Nach der 

Dämmerungsphase wurde eine Wärmebildkamera zur Verfolgung der Flüge genutzt. 

Als Höhenreferenz dienten 5,5 m lange Stippruten die im Bereich der südwestlichen 

Heckenleitlinie aufgestellt wurden (siehe Abb. 8 & 9). Als weitere Höhenreferenz bei 

weiter entfernten Flügen dienten die Baumkronen von Einzelbäumen. 

 

Von 169 Flügen lagen 163 Flüge im Bereich über 5,5 m und 6 Flüge im Bereich unter 

5,5 m Höhe. Überwiegend wird das Untersuchungsgebiet also über Modulhöhe 

beflogen, einzelne Flüge erfolgen niedriger. 

 

Aus Abb. 7 kann zudem entnommen werden, dass etliche Flüge auch außerhalb der 

Baumheckenleitlinie über dem freien Acker stattfinden, was wahrscheinlich auf das 

Schwärmverhalten der Zwergfledermaus im Spätsommer zurückzuführen ist. Bei der 

Flughöhenerfassung war eine gleichzeitige Artbestimmung nicht direkt möglich, die 

meisten Flüge lagen außerhalb der Reichweite des Ultraschallmikrofons. Hinweise 

der Artenzusammensetzung geben jedoch die ausgebrachten Horchboxen. Im 

August konnten gleichzeitig über 10 Einzeltiere über dem freien Feld registriert 

werden (siehe Abb. 12 &13). 

 

Die   Flüge im freien Luftraum über den Ackerflächen lagen fast ausschließlich 

deutlich über der geplanten Modulhöhe, eine Leitlinie war in diesem Bereich nicht 

feststellbar.    Die südwestlich angrenzende Hecke besitzt eine Leitlinienfunktion für 

Fledermäuse, die Flüge lagen jedoch auch hier meist deutlich über der geplanten 

Modulhöhe. 
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N 

Abb. 7:  
Erfasste 
Flugbewegung   
nach Höhenstufen  
       
grün->5m Höhe  
rot-<5m Höhe 
    
(weiß-Standort) 
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Abb. 8: Beobachtungspunkt entlang der Leitlinie mit Höhenreferenz (Stippruten 5,5 m) 

 

 

Abb. 9: Erfasste Flugbewegung in der Dämmerungsphase entlang Leitlinie  

              (rot-Fledermaus) 
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Abb. 10: Erfasste Flugbewegung entlang d. Leitlinie in der Dunkelphase (rot-Fledermaus) 

 

 

Abb. 11: Erfasste Flugbewegung im offenen Luftraum in der Dunkelphase (rot-Fledermaus) 
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Abb. 12: Erfasste Flugbewegung im offenen Luftraum nahe Einzelbaum - Schwärmen  

              (rot-Fledermaus) 

 

 

Abb. 13: Erfasste Flugbewegung im offenen Luftraum an Stromleitung über Acker 

              - Schwärmen (rot-Fledermaus) 
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Bestandsbewertung 

Im Untersuchungsgebiet wurde eine typische Fledermausgemeinschaft der 

strukturierten Agrarflur mit einer Leitlinie im südwestlichen Baumheckenbereich 

nachgewiesen, bei denen die gebäudebewohnende Zwergfledermaus den Großteil 

aller registrierten Rufkontakte ausmacht.  

 

Sensibilität im Hinblick auf das geplante Vorhaben 

Im Rahmen der Modulbelegung ist der Baumheckenbereich im Südwesten zu 

vollständig zu erhalten. 

 

Empfehlungen zur Verminderung von Beeinträchtigungen 

• Keine Gehölzentfernung - Erhalt der südwestlich gelegenen Gehölzstrukturen. 

• Es wird ein Pufferstreifen ohne Modulbelegung mit einer Mindestbreite von 5 

m zur Baumhecke empfohlen. 

• Erhalt/Neuschaffung von extensivem Grünland/Saumstrukturen (hoher 

„Insektenoutput“) 
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6.2 Vögel 
 

Aktuelle Ergebnisse 

Im Untersuchungsgebiet wurden 43 Vogelarten festgestellt. Für 27 Arten besteht ein 

Brutnachweis/-verdacht bzw. ein Reviernachweis, 16 Arten wurden nur als 

Nahrungsgäste/Durchzügler registriert. 

 

Von den erfassten Brutvogelarten/Arten mit Reviernachweis weisen zwei Arten in 

Hessen einen ungünstigen-unzureichenden (Goldammer, Heckenbraunelle), drei 

weitere Arten einen ungünstigen-schlechten Erhaltungszustand* auf (Feldlerche, 

Kuckuck, Stieglitz - *Grundlage jeweils EHZ 2023).  

 

Bestandsbewertung 

Die Brutvogelgemeinschaft weist ein erwartbares Artenspektrum der strukturierten 

Agrarflur auf. Im Bereich der Intensiväcker wurden als typische Offenlandbrüter 

Feldlerche und Schafstelze nachgewiesen. Die Feldlerche wurde mit vier Revieren 

im Bereich der Vorhabensflächen festgestellt. Da die Vorhabensflächen im Jahr 2024 

mit Raps bestellt waren, konnten keine erfolgreichen Bruten festgestellt werden. In 

Jahren mit Getreideanbau ist auf den Flächen mit der entsprechenden Anzahl von 

Brutrevieren und einer Jungenaufzucht zu rechnen. Die Offenlandbereiche werden 

regelmäßig von Greifvögeln als Nahrungshabitat genutzt (Mäusebussard, Rotmilan, 

Schwarzmilan, Turmfalke).  

 

In den Hecken- und Gehölzbereichen die an die Vorhabensflächen angrenzen findet 

sich eine typische Heckenbrütergemeinschaft. Es überwiegen allgemein häufige 

Arten wie Amsel, Kohl- und Blaumeise, Heckenbraunelle, Dorngrasmücke, 

Mönchsgrasmücke sowie die Goldammer. Ein Revier des streng geschützten 

Neuntöters und ein Revier des Stieglitz wurden im Heckenbereich an der Grenze der 

nördlichen Vorhabensfläche nachgewiesen. An die südliche Vorhabensfläche 

schließt sich ein Feldgehölz an. Neben einem Revier des Grünspechts wurde ein 

Brutrevier des Stars und des Kuckucks festgestellt.  

 

Die nachfolgende Tabelle listet alle festgestellten Vogelarten des Gebiets mit ihrem 

Erhaltungszustand und Schutzstatus auf. 
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Tab. 7: Vogelarten des Untersuchungsbereichs  

Abkürzungshinweise 

Spalte Erläuterung Spalte Erläuterung 

1 Kürzel (DDA) 6 RL H Rote Liste Hessen  

(KREUZIGER, J. E AL. 2023) 

2 Artname deutsch 5+6 Gefährdungsgrade der Roten Listen: 

1 = vom Aussterben bedroht 

2 = stark gefährdet 

3 = gefährdet 

V = zurückgehende Art der Vorwarnliste 

3 Artname wissenschaftlich  

EHZ HE Erhaltungszustand Hessen 2023: 

Grün: günstig 

Gelb: ungünstig-unzureichend  

(kurz: unzureichend) 

Rot: ungünstig-schlecht (kurz: schlecht) 

Grau: unbekannt (keine ausreichenden Daten) 

*noch gültig im Kartierjahr 

7 VS-RL EU-Vogelschutz-Richtlinie, Anhang 
I (RL 79/409/EWG 1979) 

I = Art des Anhangs I 

II/1 = Art des Anhangs II/1 

II/2 = Art des Anhangs II/2 

Z = Gefährdete Zugvogelart nach Art. 4.2 

!! = Verantwortungsart – national „in  

      besonders hohem Maße“  

4 Schutz (nach §7 BNatSchG) b = besonders 
geschützt, s = streng geschützt 

8 Status: 

BN = Brutnachweis,  

BV = Brutverdacht, 

R = Revier (ohne Brut)  

NG = Nahrungsgast,  

DZ = Durchzügler/Rastvogel 

5 RL D Rote Liste Deutschland  

(Ryslavy et al. 2023) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Kürzel Artname  
deutsch 

Artname wissenschaftlich BNatSchG RL D RL H VS-RL Status 

        

 V Ö G E L  EHZ HE      

A Amsel Turdus merula b - - II/2 BN 

Ba Bachstelze Motacilla alba b - - - NG 

Bm Blaumeise Parus caeruleus b - - - BN 

Hä Bluthänfling Carduelis cannabina b 3 3 - NG 

B Buchfink Fringilla coelebs b - - - BV 

Bs Buntspecht Dendrocopos major b - - - BN 

Dg Dorngrasmücke Sylvia communis b - - - BN 

E Elster Pica pica b - - - NG 

Fl Feldlerche Alauda arvensis b 3 3 - BN, R 

Fe Feldsperling Passer montanus b V V - NG 

Gb Gartenbaumläufer Certhia brachydactyla b - - - BN 

Gg Gartengrasmücke Sylvia borin b - - - BV 

Gim Gimpel Pyrrhula pyrrhula b - - - BV 

G Goldammer Emberiza citrinella b - V - BN 

Gf Grünfink Carduelis chloris b - - - NG 

Gü Grünspecht Picus viridis s - - - BV 

H Haussperling Passer domesticus b - - - NG 

He Heckenbraunelle Prunella modularis b - - - BN 

Hot Hohltaube Columba oenas b - - - NG 

Kg Klappergrasmücke Sylvia curruca b - - - BN 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Kürzel Artname  
deutsch 

Artname wissenschaftlich BNatSchG RL D RL H VS-RL Status 

        

Kl Kleiber Sitta europaea b - - - BV 

K Kohlmeise Parus major b - - - BN 

Kra Kolkrabe Corvus corax b - - - NG 

Ku Kuckuck Cuculus carnorus b 3 2 - BV 

Mb Mäusebussard Buteo buteo s - - - NG 

Md Misteldrossel Turdus viscivorus b - - - NG 

Mg Mönchsgrasmücke Sylvia atricapilla b - - - BN 

Nt Neuntöter Lanius collurio s - - - BV 

Rk Rabenkrähe Corvuss corone b - - - NG 

Rs Rauchschwalbe Hirundo rustica b V V - NG 

Rt Ringeltaube Columba palumbus b - - II/1 BV 

R Rotkehlchen Erithacus rubecula b - - - BN 

Rm Rotmilan Milvus milvus s - V I/!!, !!! NG 

St Schafstelze Motacilla flava  b - - - BN 

Swm Schwarzmilan Milvus migrans s - - - NG 

Sd Singdrossel Turdus philomelos b - - - BN 

S Star Sturnus vulgaris b 3 V - BN 

Sti Stieglitz Carduelis carduelis b - 3 - BV 

Su Sumpfmeise Parus palustris b - - - BV 

Tf Turmfalke Falco tinnunculus s - - - NG 

Wd Wacholderdrossel Turdus pilaris b - - II/2 NG 

Zi Zilpzalp Phylloscopus collybita b - - - BN 

Z Zaunkönig Troglodytes troglodytes b - - - BN 
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Kurzcharakteristik der planungsrelevanten Brutvogelarten im UG 
 

Feldlerche (Alauda arvensis) 

Rote Liste Hessen: 3, Rote Liste Deutschland: 3 

besonders geschützte Art nach § 7 (2) Nr. 13 BNatSchG 

Status im Gebiet: Brutvogel, 4 Reviere auf Vorhabensflächen, 3 weitere Reviere 

angrenzend 

Die Feldlerche ist eine typische und weit verbreitete Art des Offenlandens. Sie meidet 

geschlossene Waldgebiete. Eine hohe Bestandsdichte wird in extensiv genutzten 

Agrarflächen mit hohem Grünlandanteil erreicht. In einer zu intensiv genutzten 

Agrarlandschaft fehlen geeignete Bruthabitate und Nahrung. Der Neststand wird an 

Grasbüscheln, in Getreide-, Rüben- und Ölfruchtfeldern ab etwa Mitte April angelegt. Die 

Gelegegröße beträgt 2 - 5 Eier, die Brutzeit dauert ca.10-11 Tage. Die Nestlingszeit erstreckt 

sich über einen Zeitraum von etwa 7 - 11 Tagen, nach ca. 15 Tagen sind die Jungen flügge. 

Es erfolgen meist zwei Jahresbruten. Die Nahrung besteht im Winterhalbjahr überwiegend 

aus pflanzlicher Nahrung wie Getreidekörnern und Samen von Ackerunkräutern sowie 

Blattspitzen. Ab April werden zunehmend Gliederfüßer genommen. Die Feldlerche ist 

tagaktiv, der Zug erfolgt auch nachts. Die ausdauernden Singflüge erfolgen über dem Revier 

mit auffälligen Sturzflügen zum Boden. Im Herbst große Zug- und vor allem 

Rastgemeinschaften auf Äckern.  

Vorkommen im Untersuchungsgebiet: 

Die Feldlerche wurde mit vier Revieren im Frühjahr im Bereich der Vorhabensflächen 

festgestellt. Da die Vorhabensflächen im Jahr 2024 mit Raps bestellt waren, konnten keine 

erfolgreichen Bruten festgestellt werden. 

 

Goldammer (Emberiza citrinella) 

Rote Liste Hessen: V, Rote Liste Deutschland: - 

besonders geschützte Art nach § 7 (2) Nr. 13 BNatSchG 

Status im Gebiet: Brutvogel, 4 Brutreviere, angrenzend an Vorhabensflächen 

Die Goldammer brütet in strukturreichen offenen und halboffenen Landschaften, z.B. 

extensiv bewirtschafteten Agrarlandschaften mit Äckern, Wiesen, Weiden, 

Heckenkomplexen, Streuobstbeständen und breiten Wegrainen. Die Art benötigt Gehölze als 

Singwarten, gerne etwas randlich und verdeckt, nicht auf der exponierten Spitze, und 

Ruheplätze. Geschlossene Waldgebiete werden ebenso wie Großstädte weitestgehend 

gemieden. Im Winter kann man die Goldammer mitunter an Gehöften und auf Stoppelfeldern 

in großer Individuenzahl auf Futtersuche beobachten. Das aus dürren Halmen und Blättern 

bestehende Nest wird am Boden gut versteckt in der Vegetation gebaut, häufig an 

Böschungen. Brutperiode ab Mitte April. Die 2 - 5 Eier werden 11 - 14 Tage bebrütet. Die 

Nestlingsdauer beträgt ca. 9 - 14 Tage. Es erfolgen in der Regel zwei Jahresbruten. Die 

Nahrung besteht überwiegend Sämereien verschiedener Wildkräuter sowie Insekten und 

Spinnen. 

Vorkommen im Untersuchungsgebiet: 

Die Goldammer wurde im Rahmen der Kartierung mit vier Brutrevieren, die an die 

Vorhabensflächen angrenzen nachgewiesen.  
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Grünspecht (Picus viridis) 

Rote Liste Hessen: -, Rote Liste Deutschland: - 

streng geschützte Art nach § 7 (2) Nr. 13 BNatSchG 

Status im Gebiet: Brutverdacht, 1 Revier mit Brutverdacht angrenzend an eine 

Vorhabensfläche 

Der Grünspecht zeigt eine Habitatbindung an lichte Laub-Altholzbestände mit umliegenden 

Grasflächen zur Nahrungssuche, z.B. strukturreiche Fließgewässerauen, Feldgehölze, 

Streuobstwiesen, Friedhöfe oder Kleingartenanlagen, auch Rasenflächen in Stadtrand-

Siedlungs­gebieten. Er profitiert hier von den zahlreichen Ameisen-Vorkommen. Seine 

stochernde Sucharbeit im Boden (Bodenspecht) bei Ameisen-Nestern dokumentieren dann 

nicht zu übersehende kleine Trichter oder Krater. Die Art meidet die Zentren geschlossener 

Wälder, außer wenn größere grasreiche Lichtungen vorhanden sind. Im Winter besucht der 

Grünspecht auch Futterstellen nicht nur in ländlichen Ortschaften, sondern auch in Wald-

nahen städtischen Siedlungen. Erste Balzrufe sind bereits im Januar zu hören, die Hauptbalz 

und Paarung beginnt ab Anfang März. Die Nisthöhle wird in älteren Bäumen, in 2 - 10 m 

Höhe angelegt. Bevorzugt werden Althöhlen. Die Eiablage beginnt ab April auf Spänen vom 

Innenbau der Bruthöhle. Gelegegröße beträgt meist 5 - 8 Eier. Nach ca. 15 Tagen schlüpfen 

die Jungen, deren Nestlingszeit etwa 25 Tage dauert. Es erfolgt eine Jahresbrut. Die 

Nahrung besteht aus Ameisen (Larven, Puppen, Imagines), im Sommer aus Wiesenameisen 

(Gattung Lasius), im Winter auch aus Waldameisen (Gattung Formica) sowie Fliegen und 

Mücken, seltener andere Gliederfüßer oder Regenwürmer und Schnecken. 

Vorkommen im Untersuchungsgebiet: 

Der Grünspecht wurde mit einem Brutrevier im Bereich des Feldgehölz, angrenzend an die 

südliche Vorhabensfläche nachgewiesen. 

 

Heckenbraunelle (Prunella modularis) 

Rote Liste Hessen: -, Rote Liste Deutschland: - 

besonders geschützte Art nach § 7 (2) Nr. 13 BNatSchG 

Status im Gebiet: Brutvogel, 2 Brutreviere, angrenzend an Vorhabensflächen 

Die Heckenbraunelle brütet in Dickichten mit angrenzenden Freiflächen, des Wei­teren in 

Fichtenwäldern, Feldgehölzen, Gärten und Parks. Der Neststand wird in Bodennähe auf 

jüngeren Fichten, im Reisig oder Gebüsch, meist in einer Dickung angelegt. Ein 

napfförmiges Nest wird vom Weibchen errichtet. Die Brutperiode beginnt ab Ende April. Das 

Gelege besteht aus 4 - 6 Eiern, Brutdauer 11 - 12 Tage, Nestlingsdauer beträgt ca. 13 Tage. 

Es erfolgen häufig zwei Jahresbruten. Die Nahrung besteht im Sommerhalbjahr überwiegend 

aus Gliederfüßern wie kleineren Käfern, Fliegen, Raupen und Spinnen. Im Winterhalbjahr 

wird pflanzliche Nahrung wie Sämereien bevorzugt. 

Vorkommen im Untersuchungsgebiet: 

Die Heckenbraunelle wurde mit zwei Brutrevieren im Untersuchungsgebiet festgestellt.  
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Kuckuck (Cuculus canorus) 

Rote Liste Hessen: 2, Rote Liste Deutschland: V 

besonders geschützte Art nach § 7 (2) Nr. 13 BNatSchG 

Status im Gebiet: Brutverdacht, 1 Revier mit Brutverdacht angrenzend an eine 

Vorhabensfläche 

Der Kuckuck kommt überwiegend in halboffenen, strukturreichen Landschaften und 

angrenzenden Wäldern vor. Die Art hat keine eigenen Habitatansprüche, Voraussetzung für 

einen Fortpflanzungserfolg ist eine ausreichend hohe Brutdichte geeigneter Wirtsvögel. Der 

Brutparasitismus des Kuckucks ist hinlänglich bekannt. Wirtsvögel sind Singvögel von 

Laubsänger- bis Drosselgröße, bevorzugt werden Boden-, Gebüsch-, Röhricht- und 

Nischenbrüter. Das Kuckucksweibchen sucht nach dem Wirtsvogeltyp, auf den es als 

Jungvogel mehr oder weniger geprägt wurde, wodurch es zu verschiedenen 

„Kuckuckstypen“ kommt, und verfügt über eine Legekapazität von insgesamt 9 - 22 Eiern 

während einer Fortpflanzungsperiode. Die Nestlingsdauer beträgt ca. 19 - 24 Tage. Die 

Nahrung besteht überwiegend aus Insekten, häufig Schmetterlingsraupen sowie Maikäfer. 

Das Kuckucksweibchen verzehrt außerdem Singvogeleier in größerer Anzahl, wodurch 

wahrscheinlich die eigene Eiproduktion begünstigt wird.  

Vorkommen im Untersuchungsgebiet: 

Der Kuckuck wurde mit einem Brutrevier im Bereich des Feldgehölz, angrenzend an die 

südliche Vorhabensfläche nachgewiesen. Eine genaue Verortung ist aufgrund des 

Brutparasitismus der Art nicht möglich. 

 

 Neuntöter (Lanius collurio) 

Rote Liste Hessen: -, Rote Liste Deutschland: - 

streng geschützte Art nach § 7 (2) Nr. 13 BNatSchG 

Status im Gebiet: Brutvogel, 1 Brutrevier angrenzend an eine Vorhabensfläche 

Der Neuntöter brütet in der halboffenen, locker mit Hecken und Gebüsch bewachsenen 

Landschaft an sonnenexponierten Standorten. Er besiedelt extensiv genutzte Weiden, 

Bahndämme, strukturreiche Böschungen, Streuobstflächen, verbuschte Brachen, 

Windwurfflächen sowie Truppenübungsplätze. Der Neststand wird bevorzugt in 

dornenreichen Büschen und Hecken, lokal auch auf Bäumen, vor allem auf Jungfichten 

angelegt. Das von beiden Geschlechtern gebaute Nest besteht aus Halmen, Moos sowie 

teils aus Tierhaaren und Federn. Die Brutperiode beginnt ab Mitte bis Ende Mai. Die 

Gelegegröße beträgt meist 5 - 6 Eier, welche ca. 14 Tage bebrütet werden. Die 

Nestlingsdauer beträgt ca. 14 - 16 Tage. Es erfolgt eine Jahresbrut. Die Nahrung besteht 

hauptsächlich aus mittelgroßen bis großen Gliederfüßern wie Käfern, Heuschrecken, 

Hautflüglern und Spinnen. Daneben, vor allem bei schlechtem Wetter, auch kleinen 

Wirbeltieren wie Mäusen und Singvögeln, insbesondere deren Jungen. Der Neuntöter sitzt 

häufig auf exponierten Warten. Der Nahrungserwerb erfolgt durch Ansitzjagd von Warten, 

mit schnellen Stoßflügen. Wirbeltiere werden durch Genickbiß erbeutet und an Dornen 

aufgespießt.  

Vorkommen im Untersuchungsgebiet: 

Der Neuntöter wurde mit einem Brutrevier im Heckenbereich, angrenzend an die nördliche 

Vorhabensfläche nachgewiesen.   
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Star (Sturnus vulgaris) 

Rote Liste Hessen: 3, Rote Liste Deutschland: 3 

Besonders geschützte Art nach § 7 (2) Nr. 13 BNatSchG 

Status im Gebiet: Brutvogel, 1 Brutrevier, angrenzend an eine Vorhabensfläche 

Der Star lebt in lichten Laub- und Mischwäldern, wobei er vor allem ihre Randbereiche 

bevorzugt. Ferner hält er sich in Feldgehölzen, Streuobstflächen, Parks und Friedhöfen 

sowie in Gartenanlagen aller Art, auch in Weinbergen, und Alleen auf. Als Höhlenbrüter ist er 

auf Naturhöhlen an Bäumen angewiesen, nimmt aber auch sehr gerne künstliche Nisthöhlen 

an. Zur Nahrungssuche benötigt der Star teils kurzrasige Flächen wie Viehweiden oder auch 

Sportrasen, aber auch Obstanlagen, fruchtende Hecken, Gebüsche und Weinberg-Anlagen. 

Oft ist er im Winter in Trupps an Fütterungsplätzen zu beobachten. 

Die Art ist Höhlenbrüter, mit Tendenz zur Koloniebildung. Der Neststand wird bevorzugt in 

Spechthöhlen und natürlichen Baumhöhlen, im Siedlungsbereich auch in Nischen an Mauern 

und Dächern angelegt. Das Nest wird aus trockenen Halmen, Federn u.a. ziemlich locker 

aufgeschichtet. Die meist 4 - 6 Eier werden ab Anfang April gelegt und ca. 12 Tage bebrütet. 

Die Nestlingsdauer beträgt 16 - 24 Tage. Es erfolgen ein bis zwei Jahresbruten. Das breite 

Nahrungsspektrum besteht zur Brutperiode überwiegend aus Gliederfüßern wie Larven von 

Wiesenschnake und Schmetterlingen sowie aus Regenwürmern. Nach der Brutzeit steigt der 

Anteil von Beeren und Früchten. 

Vorkommen im Untersuchungsgebiet: 

Der Star wurde mit einem Brutrevier, angrenzend an die südliche Vorhabensfläche 

nachgewiesen.   

 

Stieglitz (Carduelis carduelis) 

Rote Liste Hessen: 3, Rote Liste Deutschland: - 

streng geschützte Art nach § 7 (2) Nr. 13 BNatSchG 

Status im Gebiet: Brutvogel, 1 Brutrevier, angrenzend an eine Vorhabensfläche 

Der Stieglitz bevorzugt eine gegliederte halboffene Landschaft mit Gebüsch, Baumgruppen 

und lichtem Wald. Er benötigt samentragende Kraut- und Staudenfluren. Deshalb findet man 

ihn relativ häufig in der ländlichen Kulturlandschaft, auf Wiesen- und Ruderalflächen mit 

Rainen, in Gehölzen, Streuobstflächen sowie in strukturreichen Parks. Die Art meidet 

geschlossene Wälder. Das Nest ist ein aus Halmen, Moos, Bast- und Wurzelfasern gewebter 

Napf und befindet sich meist in den äußeren Zweigen von Bäumen und Sträuchern. Die 4 - 6 

Eier werden meist im Mai gelegt und ca. 12 Tage bebrütet. Die Nestlingsdauer beträgt etwa 

14 Tage. In der Regel erfolge zwei Jahresbruten. Die Nahrung besteht überwiegend aus 

Sämereien von verschiedenen Korbblütenpflanzen wie Disteln und Löwenzahn sowie je nach 

jahreszeitlicher Verfügbarkeit aus Samen von Birke, Erle und Hahnenfußgewächsen. Auch 

die Nestlinge werden überwiegend mit Sämereien gefüttert.  

Vorkommen im Untersuchungsgebiet: 

Der Stieglitz wurde mit einem Brutrevier im Heckenabschnitt, angrenzend an die nördliche 

Vorhabensfläche nachgewiesen.   
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Sensibilität im Hinblick auf das geplante Vorhaben 

Durch Gehölzbeseitigungen/-rückschnitt und Störungen dieser Bereiche im Rahmen 

der Bauphase können Verbotstatbestände gemäß §44 BNatSchG ausgelöst werden. 

Bestehende PV-Anlagen auf Offenlandstandorten führen im Regelfall nicht zu 

Beeinträchtigungen der planungsrelevanten nachgewiesenen Arten mit Ausnahme 

der Feldlerche. Die Feldlerche meidet Sichthindernisse und hält Abstand zu diesen 

mit ihrem Neststandort. Im Regelfall finden keine erfolgreichen Bruten innerhalb der 

Modulreihen statt. 

 

Empfehlungen zur Verminderung von Beeinträchtigungen 

• Keine Gehölzentfernung - Erhalt der Gehölzstrukturen (Heckenbrüter). 

• Baufeldfreimachung außerhalb der Brutzeit zwischen Anfang Oktober und 

Ende Februar. 

• Erhalt/Neuschaffung von extensiven Säumen/Grünland 

• Ausgleichsmaßnahmen für vier Reviere der Feldlerche 

(Anlage von Blühstreifen in ruhigen Bereichen der Feldflur und zusätzliche 

Anlage von Lerchenfenstern) 

 

 



DDiippll..--BBiiooll..  RR..  TTrroottttmmaannnn    Faunabericht & saP „PV-Anlage bei Nieder-Waroldern“ 

 

 35 

Abb.14: Karte 
Artenschutz 
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7. Gefährdungsabschätzung  
 

7.1 Vögel 

7.1.1 Betroffenheit allgemein häufiger Vogelarten 

Für die aufgeführten Arten sind die Verbotstatbestände in der Regel letztlich nicht zutreffend, da aufgrund ihrer Häufigkeit und 
Anpassungsfähigkeit davon ausgegangen werden kann, dass die ökol. Funktion ihrer Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen 
Zusammenhang (bezogen auf § 44 Abs.1 Nr.1 und 3 BNatSchG) weiterhin gewahrt wird bzw. keine Verschlechterung des Erhaltungszustand der 
lokalen Population eintritt (bezogen auf § 44 Abs.1 Nr.2 BNatSchG). Daher müssen diese häufigen Arten keiner ausführlichen Prüfung unterzogen 
werden. 

Tab. 8: Vereinfachte Artenschutzprüfung allgemein häufiger Vogelarten im Untersuchungsgebiet 

Dt. Artname Wiss. Artname Vorkommen Schutz-

status 
Status Brutpaar-

bestand 

in Hessen 

potenziell 
betroffen 
nach § 44 
Abs.1 Nr.1 
BNatSchG 
(Tötungsverbot) 

1) 

potenziell 
betroffen 
nach § 44 
Abs.1 Nr. 2 
BNatSchG 
(Störungsverbot) 

potenziell 
betroffen 
nach § 44 
Abs.1 Nr. 3 
BNatSchG 
(Beschädigungsverbot) 

2) 

Erläuterung zur 
Betroffenheit 
(Art / Umfang / ggf. Konflikt-
Nr.) 

Hinweise auf 
Vermeidungs- 
/Kompensations 
-Maßnahmen 
gemäß Kapitel 
8.1 und 8.2 
der ASP 3) 

Brutvögel 

Amsel Turdus merula n (BV) b I >10.000 ja nein ja 

 

-anlagen- und 
baubedingte Zerstörung 
von Fortpflanzungs- und 
Ruhestätten zur Brutzeit 
möglich  

-baubedingte Tötung 
zur Brutzeit durch 
Brutaufgabe möglich 

Va1 

Es ist eine 
Bauzeitregelung 

(Baufeldfrei-
machung) 
außerhalb der 
Brutperiode 
festzulegen 

Blaumeise Parus caeruleus n (BV) b I >10.000 siehe oben siehe oben siehe oben siehe oben siehe oben 
Buchfink Fringilla coelebs n (BV) b I >10.000 siehe oben siehe oben siehe oben siehe oben siehe oben 
Buntspecht Picoides major n (BV) b I >10.000 siehe oben siehe oben siehe oben siehe oben siehe oben 
Dorngrasmücke Sylvia communis n (BV) b I >10.000 siehe oben siehe oben siehe oben siehe oben siehe oben 
Gartenbaumläufer Certhia brachydactyla n (BV) b I >10.000 siehe oben siehe oben siehe oben siehe oben siehe oben 
Gartengrasmücke Sylvia borin n (BV) b I >10.000 siehe oben siehe oben siehe oben siehe oben siehe oben 
Gimpel Pyrrhula pyrrhula n (BV) b I >10.000 siehe oben siehe oben siehe oben siehe oben siehe oben 
Klappergrasmücke Sylvia curruca n (BV) b I >10.000 siehe oben siehe oben siehe oben siehe oben siehe oben 
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Kleiber Sitta europaea n (BV) b I >10.000 siehe oben siehe oben siehe oben siehe oben siehe oben 
Kohlmeise Parus major n (BV) b I >10.000 siehe oben siehe oben siehe oben siehe oben siehe oben 
Mönchsgrasmücke Sylvia atricapilla n (BV) b I >10.000 siehe oben siehe oben siehe oben siehe oben siehe oben 
Ringeltaube Columba palumbus n (BV) b I >6.000 siehe oben siehe oben siehe oben siehe oben siehe oben 

Rotkehlchen Erithacus rubecula n (BV) b I >10.000 siehe oben siehe oben siehe oben siehe oben siehe oben 

Schafstelze Motacilla flava n (BV) b I >10.000 siehe oben siehe oben siehe oben siehe oben siehe oben 

Singdrossel Turdus philomelos n (BV) b I >10.000 siehe oben siehe oben siehe oben siehe oben siehe oben 

Sumpfmeise Parus palustris n (BV) b I >10.000 siehe oben siehe oben siehe oben siehe oben siehe oben 
Zaunkönig Troglodytes 

troglodytes 
n (BV) b I >10.000 siehe oben siehe oben siehe oben siehe oben siehe oben 

Zilpzalp Phylloscopus collybita n (BV) b I >10.000 siehe oben siehe oben siehe oben siehe oben siehe oben 

Reine Nahrungsäste/Durchzügler 

Bachstelze Motacilla alba n (NG) b I >10.000 siehe oben siehe oben siehe oben Nur Nahrungsgast, kein 
essentielles 
Nahrungshabitat 
betroffen 

keine 

Bluthänfling Carduelis cannabina n (NG) b I >6.000 siehe oben siehe oben siehe oben siehe oben siehe oben 
Elster Pica pica n (NG) b I >10.000 siehe oben siehe oben siehe oben siehe oben siehe oben 
Feldsperling Passer montanus n (NG) b I >10.000 siehe oben siehe oben siehe oben siehe oben siehe oben 
Grünfink Carduelis chloris n (NG) b I >10.000 siehe oben siehe oben siehe oben siehe oben siehe oben 
Haussperling Passer domesticus n (NG) b I >10.000 siehe oben siehe oben siehe oben siehe oben siehe oben 
Hohltaube Columba oenas n (NG) b I 10.000 siehe oben siehe oben siehe oben siehe oben siehe oben 
Kolkrabe Corvus corax n (NG) b I 1.200-

1.500 
siehe oben siehe oben siehe oben siehe oben siehe oben 

Mäusebussard Buteo buteo n (NG) s I >10.000 siehe oben siehe oben siehe oben siehe oben siehe oben 
Misteldrossel Turdus viscivorus n (NG) b I >10.000 siehe oben siehe oben siehe oben siehe oben siehe oben 
Rabenkrähe Corvus corone n (NG) b I >10.000 siehe oben siehe oben siehe oben siehe oben siehe oben 
Rauchschwalbe Hirundo rustica n (NG) b I >10.000 siehe oben siehe oben siehe oben siehe oben siehe oben 
Rotmilan Milvus milvus n (NG) s I 1.000-

1.300 
siehe oben siehe oben siehe oben siehe oben siehe oben 

Schwarzmilan Milvus migrans n (NG) s I 400-650 siehe oben siehe oben siehe oben siehe oben siehe oben 
Turmfalke Falco tinnunculus n (NG) s I 3.500-

6.000 
siehe oben siehe oben siehe oben siehe oben siehe oben 

Wacholderdrossel Turdus pilaris n (NG) b I >10.000 siehe oben siehe oben siehe oben siehe oben siehe oben 
1) Verbotsbestand im Regelfall nicht von Relevanz, da durch Bauzeitenregelung etc. eine Vermeidung möglich ist. 
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2) Verbotsbestand tritt nur für regelmäßige genutzte Fortpflanzungsstätten zu. 

3) Solche Maßnahmen, die dazu beitragen, den Eintrit des Verbotstatbestatnds zu verhindern. Wären über die Eingriffsregelung keine Maßnahmen vorgesehen, müssten diese zumindest bei der Beseitigung 
regelmäßig genutzter Fortpflanzungsstätten über das Artenschutzrecht festgesetzt werden bzw. wäre darzulegen, dass geeignete, derzeit nicht besetzte Ausweichmöglichkeiten im räumlichen Zusammenhang 
bestehen. 
Vorkommen: n = nachgewiesen [BV, RB, NG]; p = potenziell; Schutzstatus nach § 7 BNatSchG: b = besonders geschützt, s = streng geschützt; Status: I = regelmäßiger Brutvogel, II= regelmäßiger 
Durchzügler,  III = Neozoen oder Gefangenschaftsflüchtling; 
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7.1.2 Artweise Betroffenheit der sonstigen Vogelarten 

 

7.1.2.1 Feldlerche  

1. Durch das Vorhaben betroffene Art 

Feldlerche (Alauda arvensis) 

Allgemeine Angaben zur Art 

2. Schutzstatus und Gefährdungsstufe Rote Listen 

 FFH-RL- Anh. IV - Art 3 RL Deutschland 

 Europäische Vogelart 3 RL Hessen 

 Streng geschützte Art  ggf. RL regional 

3. Erhaltungszustand 

Bewertung nach Ampel-Schema: Unbe-
kannt 

günstig ungünstig- 
unzureichend 

ungünstig- 
schlecht 

  GRÜN GELB ROT 

EU  

(http://bd.eionet.europa.eu/activities/Reporting/Article 17/ 
    

Deutschland: kontinentale Region 

(http://www.bfn.de/0316_bewertung_arten.html) 
    

Hessen (HMUKLV : Leitfaden für die artenschutzrechtliche Prüfung in 

Hessen, 3. Fassung 2015, Anhänge 3 und 4) 
    

4. Charakterisierung der betroffenen Art 

4.1 Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen 

Brutplatz / Lebensraum: 

• Typischer Brutvogel weithin offener Landschaften, die keine „Kulissen“ in Form von Siedlungs-, 
Waldrändern oder ähnlichen Strukturen aufweisen. Die Abstände zu geschlossenen 
Vertikalstrukturen (z.B. Waldrand) betragen mindestens 60 – 120 m (BEZZEL 1993). 

• Bei der Feldlerche finden während der Brutsaison Umsiedlungen statt, wenn die Feldfrüchte der 
im Frühjahr besiedelten Flächen zu hoch gewachsen sind. Danach werden vielfach auch Wege 
und Wegränder als Brutplätze akzeptiert (BEZZEL 1993). 

• Nest auf trockenem bis wechselfeuchten Boden in niedriger und abwechslungsreicher Vegetation 
mit offenen Stellen (BEZZEL 1993). 

• Raumbedarf zur Brutzeit (erforderliche Habitatgröße für erfolgreiche Reproduktion): 0,3 – 0,8 ha 
(FLADE 1994). 

Nahrung / Nahrungssuchraum: 

• Ab Mitte April zunehmend Insekten, Spinnen, Schnecken und Regenwürmer. Im Winter jedoch 
Getreide- und Unkrautsamen, Keimlinge und junge Blätter (BEZZEL 1993). 

• Nahrung wird hauptsächlich vom Boden aufgenommen. 

Wanderung / Rast: 

http://bd.eionet.europa.eu/activities/Reporting/Article%2017/
http://www.bfn.de/0316_bewertung_arten.html
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• Kurzstreckenzieher, dabei Tag- und Nachtzieher (BEZZEL 1993). 

Phänologie: 

• Wegzug: In Mitteleuropa ab Mitte September bis Ende Oktober / Anfang November (BEZZEL 
1993). 

• Heimzug: Ab Ende Januar / Mitte Februar mit Gipfel im März, bis Ende April / Anfang Mai. Stark 
wetterabhängig, Umkehrzug nach Kälteeinbrüchen (BEZZEL 1993). 

• Brut: 2 Jahresbruten (bei Erstbruten mehrere Ersatzbruten möglich), Legebeginn ab Mitte April, 
Brutdauer: 11-12 Tage, Nestlingsdauer: 7 – 11 Tage, Juvenile mit 30 Tagen selbständig (GLUTZ 

VON BLOTZHEIM 1985). 

Verhalten: 

• Tagaktiv, Beginn der Aktivität vor Sonnenaufgang (GLUTZ VON BLOTZHEIM 1985). 

• Rasch laufender Bodenvogel mit markanten Singflügen (BEZZEL 1993). 

Sterblichkeit / Alter: 

jeweils nach BAUER et al. (2012):  

• Sterblichkeit bei Adulten ca. 30-35 % / Jahr, offenbar im Winter am größten. 

• Generationslänge < 3,3 Jahre. 

• Ältester Ringvogel: 10 Jahre. 

4.2 Verbreitung 

Europa: 44.3 – 78.8 Mio. BP; Least Concern (BIRDLIFE INTERNATIONAL 2020) 

Deutschland: 1.3 – 2.0 Mio. Reviere; kurzfristig und langfristig negativer Bestandstrend (Zeitraum 1990 – 
2009) (GEDEON et al. 2014) 

Hessen: 150.000 – 200.000 Reviere; Bestandstrend EHZ sich verschlechternd (VSW 2014) 

Vorhabensbezogene Angaben 

5. Vorkommen der Art im Untersuchungsraum 

 nachgewiesen  sehr wahrscheinlich anzunehmen 

Die Feldlerche wurde mit vier Revieren im Frühjahr im Bereich der Vorhabensflächen festgestellt. Da die 
Vorhabensflächen im Jahr 2024 mit Raps bestellt waren, konnten keine erfolgreichen Bruten festgestellt 
werden.  

6. Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG 

6.1 Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten 
(§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) 

a) Können Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur 
entnommen, beschädigt oder zerstört werden? 
(Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt) 

Baubedingt: Im Falle der Befahrung oder Materiallagerung geeigneter 
Bruthabitate kann es zur Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- 
und Ruhestätten der Art kommen. 4 Reviere der Art liegen innerhalb der 
Vorhabensfläche. 

Betriebs- und anlagenbedingt: Die Feldlerche reagiert sensibel auf 

 ja  nein 
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Sichthindernisse, die hier in Form von PV-Modulen im Offenland neu entstehen. 
Innerhalb der Modulreihen finde meist keine erfolgreiche Brut mehr statt. Es ist 
daher aus gutachterlicher Sicht davon auszugehen, dass dauerhaft vier Reviere 
der Art verloren gehen. 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich? 

Folgende Vermeidungsmaßnahmen sind durchzuführen: 

• Va1 Es ist eine Bauzeitregelung (Baufeldfreimachung) außerhalb der 
Brutperiode festzulegen (01.10.-28./29.02.) 

• Va3 Es sind Ausgleichsmaßnahmen für den dauerhaften Verlust von 
vier Feldlerchenrevieren durchzuführen 

 ja  nein 

c) Wird die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang 
ohne vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF) gewahrt? (§ 44 Abs. 
5 Satz 2 BNatSchG) (Vermeidungsmaßnahmen berücksichtigt) 

 ja  nein 

d) Wenn nein - kann die ökologische Funktion durch vorgezogene 

Ausgleichsmaßnahmen (CEF) gewährleistet werden? 

-entfällt- 

 ja  nein 

Der Verbotstatbestand „Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von 
Fortpflanzungs- oder Ruhestätten" tritt ein: 

 ja  nein 

6.2 Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere (§ 44 Abs.1 Nr.1 BNatSchG) 

a) Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet werden? 
(Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt) 

Baubedingt: Eine direkte und indirekte (Brutaufgabe) baubedingte Tötung / 
Verletzung kann nicht ausgeschlossen werden, vier nachgewiesene Reviere 
liegen im Wirkbereich des Vorhabens. 

Betriebs- und anlagenbedingt: Eine erhöhtes Verletzungs- oder Tötungsrisiko 
von Einzelindividuen der Art kann durch spiegelnde Solarmodule entstehen 
(Vogelschlag).  

 ja  nein 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich? 

Folgende Vermeidungsmaßnahmen sind durchzuführen: 

• Va1 Es ist eine Bauzeitregelung (Baufeldfreimachung) außerhalb der 
Brutperiode festzulegen (01.10.-28./29.02.) 

• Va2 Zur Minimierung des Schlagrisikos sind entspiegelte Solarmodule 
zu verwenden  

 ja  nein 

c) Verbleibt unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen ein 
signifikant erhöhtes Verletzungs- oder Tötungsrisiko? 
(Wenn JA - Verbotsauslösung!) 

Nach Durchführung der Vermeidungsmaßnahmen ist eine vermeidbare Tötung / 
Verletzung von Tieren auszuschließen. 

 ja  nein 

Der Verbotstatbestand „Fangen, Töten, Verletzen" tritt ein:  ja  nein 

6.3 Störungstatbestand (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

a) Können wild lebende Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-
, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich 
gestört werden? 

Bau-, anlagen- und betriebsbedingt:  

 ja  nein 
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Erhebliche Störungen, die zu einer Verschlechterung des Erhaltungszustands 
der lokalen Population führen können ausgeschlossen werden, da für die 
betroffenen Reviere lokale Ausweichmöglichkeiten bestehen. 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich? 

    -entfällt- 

 ja  nein 

c) Wird eine erhebliche Störung durch die o. g. Maßnahmen 
vollständig vermieden? 

     -entfällt- 

 ja  nein 

Der Verbotstatbestand „erhebliche Störung" tritt ein:  ja  nein 

Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erforderlich? 

Tritt einer der Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 Nr. 1-4 BNatSchG 
ein? 

(Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen 
Maßnahmen) 

 ja  nein 

Wenn NEIN – Prüfung abgeschlossen → weiter unter Pkt. 8 „Zusammenfassung“ 

Wenn JA – Ausnahme gem. § 45 Abs.7 
BNatSchG, ggf. i. V. mit Art. 16 FFH- RL 
erforderlich!  

→ weiter unter Pkt. 7. „Prüfung der 
Ausnahmevoraussetzungen“ 

7. Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen § 45 Abs. 7 BNatSchG, ggf. i. V. mit 
Art. 16 Abs. 1 FFH-RL 

Die Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen kann entfallen, da keine 
Verbotstatbestände eintreten. 

 ja  nein 

8. Zusammenfassung Feldlerche 

Folgende fachlich geeignete und zumutbare Maßnahmen sind in den Planunterlagen 
dargestellt und berücksichtigt worden: 

 Vermeidungsmaßnahmen - auch populationsstützende Maßnahmen - zur Vermeidung der 
Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population, d.h. einer erheblichen Störung 

 CEF-Maßnahmen zur Funktionssicherung im räumlichen Zusammenhang 

 FCS-Maßnahmen zur Sicherung des derzeitigen Erhaltungszustandes der Population über den 
örtlichen Funktionsraum hinaus 

 Gegebenenfalls erforderliches Monitoring und Risikomanagement für die oben dargestellten 
Maßnahmen werden in den Planunterlagen verbindlich festgelegt 

Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen Maßnahmen: 

 tritt kein Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1-  4 ein, so dass keine Ausnahme gem. § 45 Abs. 
7 BNatSchG, ggf. in Verbindung mit Art. 16 FFH-RL erforderlich ist 

 liegen die Ausnahmevoraussetzungen vor gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG, ggf. in Verbindung mit Art. 
16 Abs. 1 FFH-RL. 

 sind die Ausnahmevoraussetzungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG in Verbindung mit Art. 16 Abs. 1 
FFH-RL nicht erfüllt! 
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7.1.2.2 Goldammer  

1. Durch das Vorhaben betroffene Art 

Goldammer (Emberiza citrinella) 

Allgemeine Angaben zur Art 

2. Schutzstatus und Gefährdungsstufe Rote Listen 

 FFH-RL- Anh. IV - Art - RL Deutschland 

 Europäische Vogelart V RL Hessen 

 Streng geschützte Art  ggf. RL regional 

3. Erhaltungszustand 

Bewertung nach Ampel-Schema: Unbe-
kannt 

günstig ungünstig- 
unzureichend 

ungünstig- 
schlecht 

  GRÜN GELB ROT 

EU  

(http://bd.eionet.europa.eu/activities/Reporting/Article 17/ 
    

Deutschland: kontinentale Region 

(http://www.bfn.de/0316_bewertung_arten.html) 
    

Hessen (HMUKLV : Leitfaden für die artenschutzrechtliche Prüfung in 

Hessen, 3. Fassung 2015, Anhänge 3 und 4) 
    

4. Charakterisierung der betroffenen Art 

4.1 Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen 

Brutplatz / Lebensraum: 

• Brutvogel offener und halboffener, abwechslungsreicher Landschaften mit Büschen, Hecken und 
Gehölzen und / oder vielen Randlinien (z. B.: Waldrand, Kahlschläge, Heckenlandschaften 
abwechslungsreiche Feldflur). Neststand am Boden in der Vegetation oder niedrig in Büschen 
(BAUER et al. 2012). 

• Brutplatz-/Reviertreue: Häufig lebenslange Reviertreue insb. Des Weibchens, Neststandorte 
variabel (GLUTZ VON BLOTZHEIM 1985). 

Nahrung / Nahrungssuchraum: 

• Vielfalt an Sämereien, im Sommer viele Insekten sowie deren Larven und Spinnen 
Nestlingsnahrung zunächst kleine Arthropoden (BAUER et al. 2012). 

Wanderung / Rast: 

• Kurzstreckenzieher, Teilzieher, überwiegend Standvogel (BAUER et al. 2012). 

Phänologie: 

• Revierbesetzung: ab Mitte Februar. 

• Legebeginn: ab Mitte April. 

http://bd.eionet.europa.eu/activities/Reporting/Article%2017/
http://www.bfn.de/0316_bewertung_arten.html
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• Nestlinge: bis Ende August / September. 

• Gelegegröße: 3 – 5. 

• Brutdauer: 12-14 d; 

• Jahresbruten: 2, Ersatzgelege häufig, bis 5 Gelege / Paar. 

Verhalten: 

• Tagaktiv, Nahrungssuche vorzugsweise am Boden (BAUER et al. 2012). 

• Das ganze Jahr über gesellig, zumindest bei Nahrungssuche (BAUER et al. 2012). 

• Nester meist in lockeren Kolonien (FLADE 1994). 

Sterblichkeit / Alter: 

• Sterblichkeit: 47 % im 1. Jahr; mittlere Lebenserwartung 2 Jahre (BAUER et al. 2012). 

• Generationslänge: < 3,3 Jahre (BAUER et al. 2012). 

4.2 Verbreitung 

Europa: 12,8 – 19,9 Mio. BP, Least Concern (BIRDLIFE INTERNATIONAL 2020) 

Deutschland: 1.25 – 1.85 Reviere; langfristige Bestandsabnahme (GEDEON et al. 2014) 

Hessen: 194.000 – 230.000 Reviere; Bestandstrend sich verschlechternd (VSW 2014) 

Vorhabensbezogene Angaben 

5. Vorkommen der Art im Untersuchungsraum 

 nachgewiesen  sehr wahrscheinlich anzunehmen 

Die Goldammer wurde im Rahmen der Kartierung mit vier Brutrevieren, die an die  Vorhabensflächen 
angrenzen nachgewiesen.   

6. Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG 

6.1 Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten 
(§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) 

a) Können Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur 
entnommen, beschädigt oder zerstört werden? 
(Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt) 

Baubedingt: Im Falle der Befahrung oder Materiallagerung geeigneter 
Bruthabitate kann es zur Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- 
und Ruhestätten der Art kommen. 

Betriebs- und anlagenbedingt: Eine Beschädigung oder Zerstörung von 
Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der Art kann ausgeschlossen werden. Die Art 
meidet keine PV-Anlagen. 

 ja  nein 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich? 

Folgende Vermeidungsmaßnahmen sind durchzuführen: 

• Va1 Es ist eine Bauzeitregelung (Baufeldfreimachung) außerhalb der 
Brutperiode festzulegen (01.10.-28./29.02.) 

 ja  nein 

c) Wird die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang 
ohne vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF) gewahrt? (§ 44 Abs. 

 ja  nein 
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5 Satz 2 BNatSchG) (Vermeidungsmaßnahmen berücksichtigt) 

d) Wenn nein - kann die ökologische Funktion durch vorgezogene 

Ausgleichsmaßnahmen (CEF) gewährleistet werden? 

-entfällt- 

 ja  nein 

Der Verbotstatbestand „Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von 
Fortpflanzungs- oder Ruhestätten" tritt ein: 

 ja  nein 

6.2 Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere (§ 44 Abs.1 Nr.1 BNatSchG) 

a) Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet werden? 
(Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt) 

Baubedingt: Eine direkte und indirekte (Brutaufgabe) baubedingte Tötung / 
Verletzung kann nicht ausgeschlossen werden, da vier nachgewiesene Reviere 
unmittelbar an Vorhabensflächen angrenzen (Befahrung, Materiallagerung). 

Betriebs- und anlagenbedingt: Eine erhöhtes Verletzungs- oder Tötungsrisiko 
von Einzelindividuen der Art kann durch spiegelnde Solarmodule entstehen 
(Vogelschlag).  

 ja  nein 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich? 

Folgende Vermeidungsmaßnahmen sind durchzuführen: 

• Va1 Es ist eine Bauzeitregelung (Baufeldfreimachung) außerhalb der 
Brutperiode festzulegen (01.10.-28./29.02.) 

• Va2 Zur Minimierung des Schlagrisikos sind entspiegelte Solarmodule 
zu verwenden  

 ja  nein 

c) Verbleibt unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen ein 
signifikant erhöhtes Verletzungs- oder Tötungsrisiko? 
(Wenn JA - Verbotsauslösung!) 

Nach Durchführung der Vermeidungsmaßnahmen ist eine vermeidbare Tötung / 
Verletzung von Tieren auszuschließen. 

 ja  nein 

Der Verbotstatbestand „Fangen, Töten, Verletzen" tritt ein:  ja  nein 

6.3 Störungstatbestand (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

a) Können wild lebende Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-
, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich 
gestört werden? 

Bau-, anlagen- und betriebsbedingt: Die Art gilt als nicht besonders 
störungsempfindlich und meidet keine PV-Anlagen. Essentielle 
Nahrungshabitate der Art sind nicht betroffen. Erhebliche Störungen, die zu 
einer Verschlechterung des Erhaltungszustands der lokalen Population führen 
können ausgeschlossen werden. 

 ja  nein 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich? 

    -entfällt- 

 ja  nein 

c) Wird eine erhebliche Störung durch die o. g. Maßnahmen 
vollständig vermieden? 

     -entfällt- 

 ja  nein 

Der Verbotstatbestand „erhebliche Störung" tritt ein:  ja  nein 

Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erforderlich? 
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Tritt einer der Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 Nr. 1-4 BNatSchG 
ein? 

(Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen 
Maßnahmen) 

 ja  nein 

Wenn NEIN – Prüfung abgeschlossen → weiter unter Pkt. 8 „Zusammenfassung“ 

Wenn JA – Ausnahme gem. § 45 Abs.7 
BNatSchG, ggf. i. V. mit Art. 16 FFH- RL 
erforderlich!  

→ weiter unter Pkt. 7. „Prüfung der 
Ausnahmevoraussetzungen“ 

7. Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen § 45 Abs. 7 BNatSchG, ggf. i. V. mit 
Art. 16 Abs. 1 FFH-RL 

Die Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen kann entfallen, da keine 
Verbotstatbestände eintreten. 

 ja  nein 

8. Zusammenfassung Goldammer 

Folgende fachlich geeignete und zumutbare Maßnahmen sind in den Planunterlagen 
dargestellt und berücksichtigt worden: 

 Vermeidungsmaßnahmen - auch populationsstützende Maßnahmen - zur Vermeidung der 
Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population, d.h. einer erheblichen Störung 

 CEF-Maßnahmen zur Funktionssicherung im räumlichen Zusammenhang 

 FCS-Maßnahmen zur Sicherung des derzeitigen Erhaltungszustandes der Population über den 
örtlichen Funktionsraum hinaus 

 Gegebenenfalls erforderliches Monitoring und Risikomanagement für die oben dargestellten 
Maßnahmen werden in den Planunterlagen verbindlich festgelegt 

Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen Maßnahmen: 

 tritt kein Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1-  4 ein, so dass keine Ausnahme gem. § 45 Abs. 
7 BNatSchG, ggf. in Verbindung mit Art. 16 FFH-RL erforderlich ist 

 liegen die Ausnahmevoraussetzungen vor gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG, ggf. in Verbindung mit Art. 
16 Abs. 1 FFH-RL. 

 sind die Ausnahmevoraussetzungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG in Verbindung mit Art. 16 Abs. 1 
FFH-RL nicht erfüllt! 
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7.1.2.3 Grünspecht (Picus viridis) 

1. Durch das Vorhaben betroffene Art 

Grünspecht (Picus viridis) 

Allgemeine Angaben zur Art 

2. Schutzstatus und Gefährdungsstufe Rote Listen 

 FFH-RL- Anh. IV - Art - RL Deutschland 

 Europäische Vogelart - RL Hessen 

 Streng geschützte Art  ggf. RL regional 

3. Erhaltungszustand 

Bewertung nach Ampel-Schema: Unbe-
kannt 

günstig ungünstig- 
unzureichend 

ungünstig- 
schlecht 

  GRÜN GELB ROT 

EU  

(http://bd.eionet.europa.eu/activities/Reporting/Article 17/ 
    

Deutschland: kontinentale Region 

(http://www.bfn.de/0316_bewertung_arten.html) 
    

Hessen (HMUKLV : Leitfaden für die artenschutzrechtliche Prüfung in 

Hessen, 3. Fassung 2015, Anhänge 3 und 4) 
    

4. Charakterisierung der betroffenen Art 

4.1 Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen 

Brutplatz / Lebensraum: 

• Der Grünspecht zeigt eine Habitatbindung an lichte Laub-Altholzbestände mit umliegenden 
Grasflächen zur Nahrungssuche, z.B. strukturreiche Fließgewässerauen, Feldgehölze, 
Streuobstwiesen, Friedhöfe oder Kleingartenanlagen, auch Rasenflächen in Stadtrand-
Siedlungsgebieten. Er profitiert hier von den zahlreichen Ameisen-Vorkommen. 

• Die Art meidet die Zentren geschlossener Wälder, außer wenn größere grasreiche Lichtungen 
vorhanden sind. 

• Im Winter besucht der Grünspecht auch Futterstellen nicht nur in ländlichen Ortschaften, sondern 
auch in Wald-nahen städtischen Siedlungen. 

Nahrung / Nahrungssuchraum: 

• Siehe Lebensraum 

• Ameisen (Larven, Puppen, Imagines), im Sommer Wiesenameisen (Gattung Lasius), im Winter 
auch Waldameisen (Gattung Formica) sowie Fliegen und Mücken, seltener andere Gliederfüßer 
oder Regenwürmer und Schnecken (Glutz von Blotzheim 1985). 

Wanderung / Rast: 

http://bd.eionet.europa.eu/activities/Reporting/Article%2017/
http://www.bfn.de/0316_bewertung_arten.html
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7.1.2.3 Grünspecht (Picus viridis) 

Jeweils nach Glutz von Blotzheim (1985): 

• Stand- und Strichvogel. 

• Jungvögel streichen bis zur Verpaarung im Frühjahr des 2. Kalenderjahres umher. 

• Mehrere Ringfunde belegen Strichbewegungen bis zu 45 km. 

• Nach der ersten Brut haben Grünspechte zwar einen recht großen Aktionsradius, bleiben dem 
einmal gewählten Aufenthaltsraum in der Regel aber treu. 

Phänologie: 

• Erste Balzrufe bereits im Januar, Hauptbalz und Paarung ab Anfang März. 

• Eiablage ab April auf Spänen vom Innenbau der Bruthöhle. Nach ca. 15 Tagen schlüpfen die 
Jungen, deren Nestlingszeit etwa 25 Tage dauert. Eine Jahresbrut. 

Verhalten: 

• Tagaktiv. 

• Nächtigt in Schlafhöhle. 

• Häufig auf dem Boden hüpfend zur Nahrungssuche.  

• Landet nicht nur am Stamm, sondern auch auf der Astoberseite. 

• Die „Lachstrophe“ sinkt im Gegensatz zum Grauspecht in der Tonhöhe und Geschwindigkeit 
nicht ab (BERGMANN & HELB 1982) Trommelt selten. 

Sterblichkeit / Alter: 

Jeweils nach GLUTZ VON BLOTZHEIM (1985):  

• Im Allgemeinen werden Grünspechte kaum älter als 2–3 Jahre. 

• Nachgewiesenes Höchsalter: 5 Jahre und 5 Monate. 

4.2 Verbreitung 

Europa: 587.000 – 1.05 Mio. BP; Least Concern (BIRDLIFE INTERNATIONAL 2020) 

Deutschland: 42.000 – 76.000 Reviere; kurzfristig positiver langfristig rückläufiger Bestandstrend 
(Zeitraum 1990 – 2009) (GEDEON et al. 2014) 

Hessen: 5.000 – 8.000 Reviere; Bestandstrend EHZ sich verbessernd (VSW 2014) 

Vorhabensbezogene Angaben 

5. Vorkommen der Art im Untersuchungsraum 

 nachgewiesen  sehr wahrscheinlich anzunehmen 

Der Günspecht wurde im Bereich des Feldgehölz, angrenzend an die südliche Vorhabensfläche 
nachgewiesen.  

6. Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG 

6.1 Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten 
(§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) 

a) Können Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur  ja  nein 
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7.1.2.3 Grünspecht (Picus viridis) 

entnommen, beschädigt oder zerstört werden? 
(Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt) 

Baubedingt: Es sind keine Gehölzbeseitigungen vorgesehen, so dass nicht mit 
einer Entnahme, Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder 
Ruhestätten der Art zu rechnen ist. 

Betriebs- und anlagenbedingt: Eine Beschädigung oder Zerstörung von 
Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der Art kann ausgeschlossen werden. Die Art 
meidet keine PV-Anlagen. 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich? 

    -entfällt- 

 ja  nein 

c) Wird die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang 
ohne vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF) gewahrt? (§ 44 Abs. 
5 Satz 2 BNatSchG) (Vermeidungsmaßnahmen berücksichtigt) 

    -entfällt- 

 ja  nein 

d) Wenn nein - kann die ökologische Funktion durch vorgezogene 

Ausgleichsmaßnahmen (CEF) gewährleistet werden? 

-entfällt- 

 ja  nein 

Der Verbotstatbestand „Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von 
Fortpflanzungs- oder Ruhestätten" tritt ein: 

 ja  nein 

6.2 Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere (§ 44 Abs.1 Nr.1 BNatSchG) 

a) Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet werden? 
(Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt) 

Baubedingt: Eine direkte und indirekte (Brutaufgabe) baubedingte Tötung / 
Verletzung kann nicht ausgeschlossen werden, da ein nachgewiesenes Revier 
unmittelbar an Vorhabensflächen angrenzt (Befahrung, Materiallagerung). 

Betriebs- und anlagenbedingt: Eine erhöhtes Verletzungs- oder Tötungsrisiko 
von Einzelindividuen der Art kann durch spiegelnde Solarmodule entstehen 
(Vogelschlag).  

 ja  nein 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich? 

Folgende Vermeidungsmaßnahmen sind durchzuführen: 

• Va1 Es ist eine Bauzeitregelung (Baufeldfreimachung) außerhalb der 
Brutperiode festzulegen (01.10.-28./29.02.) 

• Va2 Zur Minimierung des Schlagrisikos sind entspiegelte Solarmodule 
zu verwenden  

 ja  nein 

c) Verbleibt unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen ein 
signifikant erhöhtes Verletzungs- oder Tötungsrisiko? 
(Wenn JA - Verbotsauslösung!) 

Nach Durchführung der Vermeidungsmaßnahmen ist eine vermeidbare Tötung / 
Verletzung von Tieren auszuschließen. 

 ja  nein 

Der Verbotstatbestand „Fangen, Töten, Verletzen" tritt ein:  ja  nein 

6.3 Störungstatbestand (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

a) Können wild lebende Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-
, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich 
gestört werden? 

 ja  nein 
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7.1.2.3 Grünspecht (Picus viridis) 

Bau-, anlagen- und betriebsbedingt: Die Art gilt als nicht besonders 
störungsempfindlich und meidet keine PV-Anlagen. Essentielle 
Nahrungshabitate der Art sind nicht betroffen. Erhebliche Störungen, die zu 
einer Verschlechterung des Erhaltungszustands der lokalen Population führen 
können ausgeschlossen werden. 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich? 

    -entfällt- 

 ja  nein 

c) Wird eine erhebliche Störung durch die o. g. Maßnahmen 
vollständig vermieden? 

     -entfällt- 

 ja  nein 

Der Verbotstatbestand „erhebliche Störung" tritt ein:  ja  nein 

Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erforderlich? 

Tritt einer der Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 Nr. 1-4 
BNatSchG ein? 

(Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen 
Maßnahmen) 

 ja  nein 

Wenn NEIN – Prüfung abgeschlossen → weiter unter Pkt. 8 
„Zusammenfassung“ 

Wenn JA – Ausnahme gem. § 45 Abs.7 
BNatSchG, ggf. i. V. mit Art. 16 FFH- 
RL erforderlich!  

→ weiter unter Pkt. 7. „Prüfung der 
Ausnahmevoraussetzungen“ 

7. Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen § 45 Abs. 7 BNatSchG, ggf. i. V. mit 
Art. 16 Abs. 1 FFH-RL 

Die Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen kann entfallen, da keine 
Verbotstatbestände eintreten. 

 ja  nein 

8. Zusammenfassung Grünspecht 

Folgende fachlich geeignete und zumutbare Maßnahmen sind in den 
Planunterlagen dargestellt und berücksichtigt worden: 

 Vermeidungsmaßnahmen - auch populationsstützende Maßnahmen - zur Vermeidung der 
Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population, d.h. einer erheblichen Störung 

 CEF-Maßnahmen zur Funktionssicherung im räumlichen Zusammenhang 

 FCS-Maßnahmen zur Sicherung des derzeitigen Erhaltungszustandes der Population über den 
örtlichen Funktionsraum hinaus 

 Gegebenenfalls erforderliches Monitoring und Risikomanagement für die oben dargestellten 
Maßnahmen werden in den Planunterlagen verbindlich festgelegt 

Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen 
Maßnahmen: 

 tritt kein Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1-  4 ein, so dass keine Ausnahme gem. § 45 Abs. 
7 BNatSchG, ggf. in Verbindung mit Art. 16 FFH-RL erforderlich ist 
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7.1.2.3 Grünspecht (Picus viridis) 

 liegen die Ausnahmevoraussetzungen vor gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG, ggf. in Verbindung mit Art. 
16 Abs. 1 FFH-RL. 

 sind die Ausnahmevoraussetzungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG in Verbindung mit Art. 16 Abs. 1 
FFH-RL nicht erfüllt! 

 

 

7.1.2.4 Heckenbraunelle 

1. Durch das Vorhaben betroffene Art 

Heckenbraunelle (Prunella modularis) 

Allgemeine Angaben zur Art 

2. Schutzstatus und Gefährdungsstufe Rote Listen 

 FFH-RL- Anh. IV - Art - RL Deutschland 

 Europäische Vogelart - RL Hessen 

 Streng geschützte Art  ggf. RL regional 

3. Erhaltungszustand 

Bewertung nach Ampel-Schema: Unbe-
kannt 

günstig ungünstig- 
unzureichend 

ungünstig- 
schlecht 

  GRÜN GELB ROT 

EU  

(http://bd.eionet.europa.eu/activities/Reporting/Article 17/ 
    

Deutschland: kontinentale Region 

(http://www.bfn.de/0316_bewertung_arten.html) 
    

Hessen (HMUKLV : Leitfaden für die artenschutzrechtliche Prüfung in 

Hessen, 3. Fassung 2015, Anhänge 3 und 4) 
    

4. Charakterisierung der betroffenen Art 

4.1 Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen 

Brutplatz / Lebensraum: 

• brütet in Dickichten mit angrenzenden Freiflächen, des Weiteren in Fichtenwäldern, 
Feldgehölzen, Gärten und Parks.  

• Der Neststand wird in Bodennähe auf jüngeren Fichten, im Reisig oder Gebüsch, meist in einer 
Dickung angelegt.  

Nahrung / Nahrungssuchraum: 

• überwiegend aus Gliederfüßern wie kleineren Käfern, Fliegen, Raupen und Spinnen Im  

• im Winterhalbjahr wird pflanzliche Nahrung wie Sämereien bevorzugt 

Wanderung / Rast: 

http://bd.eionet.europa.eu/activities/Reporting/Article%2017/
http://www.bfn.de/0316_bewertung_arten.html
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7.1.2.4 Heckenbraunelle 

• Kurzstreckenzieher, Teilzieher 

Phänologie: 

• Revierbesetzung: ab Mitte März. 

• Legebeginn: ab Ende April. 

• Das Gelege besteht aus 4 - 6 Eiern. 

• Brutdauer 11 - 12 Tage. 

•  Nestlingsdauer beträgt ca. 13 Tage.  

• Es erfolgen häufig zwei Jahresbruten.  

4.2 Verbreitung 

Europa: 12.7 – 21.8 Mio. BP, Least Concern (BIRDLIFE INTERNATIONAL 2020) 

Deutschland: 1.35 – 1.8 Mio. Reviere; langfristige Bestandsabnahme (GEDEON et al. 2014) 

Hessen: 110.000-148.000 Reviere; Bestandstrend sich verschlechternd (RL 2023) 

Vorhabensbezogene Angaben 

5. Vorkommen der Art im Untersuchungsraum 

 nachgewiesen  sehr wahrscheinlich anzunehmen 

Die Heckenbraunelle wurde mit zwei Brutrevieren im Untersuchungsgebiet festgestellt.  

6. Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG 

6.1 Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten 
(§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) 

a) Können Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur 
entnommen, beschädigt oder zerstört werden? 
(Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt) 

Baubedingt: Im Falle der Befahrung oder Materiallagerung geeigneter 
Bruthabitate kann es zur Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- 
und Ruhestätten der Art kommen. 

Betriebs- und anlagenbedingt: Eine Beschädigung oder Zerstörung von 
Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der Art kann ausgeschlossen werden. Die Art 
meidet keine PV-Anlagen. 

 ja  nein 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich? 

Folgende Vermeidungsmaßnahmen sind durchzuführen: 

• Va1 Es ist eine Bauzeitregelung (Baufeldfreimachung) außerhalb der 
Brutperiode festzulegen (01.10.-28./29.02.) 

 ja  nein 

c) Wird die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang 
ohne vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF) gewahrt? (§ 44 Abs. 
5 Satz 2 BNatSchG) (Vermeidungsmaßnahmen berücksichtigt) 

 ja  nein 

d) Wenn nein - kann die ökologische Funktion durch vorgezogene 

Ausgleichsmaßnahmen (CEF) gewährleistet werden? 

-entfällt- 

 ja  nein 
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7.1.2.4 Heckenbraunelle 

Der Verbotstatbestand „Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von 
Fortpflanzungs- oder Ruhestätten" tritt ein: 

 ja  nein 

6.2 Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere (§ 44 Abs.1 Nr.1 BNatSchG) 

a) Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet werden? 
(Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt) 

Baubedingt: Eine direkte und indirekte (Brutaufgabe) baubedingte Tötung / 
Verletzung kann nicht ausgeschlossen werden, da zwei nachgewiesene Reviere 
unmittelbar an Vorhabensflächen angrenzen (Befahrung, Materiallagerung). 

Betriebs- und anlagenbedingt: Eine erhöhtes Verletzungs- oder Tötungsrisiko 
von Einzelindividuen der Art kann durch spiegelnde Solarmodule entstehen 
(Vogelschlag).  

 ja  nein 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich? 

Folgende Vermeidungsmaßnahmen sind durchzuführen: 

• Va1 Es ist eine Bauzeitregelung (Baufeldfreimachung) außerhalb der 
Brutperiode festzulegen (01.10.-28./29.02.) 

• Va2 Zur Minimierung des Schlagrisikos sind entspiegelte Solarmodule 
zu verwenden  

 ja  nein 

c) Verbleibt unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen ein 
signifikant erhöhtes Verletzungs- oder Tötungsrisiko? 
(Wenn JA - Verbotsauslösung!) 

Nach Durchführung der Vermeidungsmaßnahmen ist eine vermeidbare Tötung / 
Verletzung von Tieren auszuschließen. 

 ja  nein 

Der Verbotstatbestand „Fangen, Töten, Verletzen" tritt ein:  ja  nein 

6.3 Störungstatbestand (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

a) Können wild lebende Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-
, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich 
gestört werden? 

Bau-, anlagen- und betriebsbedingt: Die Art gilt als nicht besonders 
störungsempfindlich und meidet keine PV-Anlagen. Essentielle 
Nahrungshabitate der Art sind nicht betroffen. Erhebliche Störungen, die zu 
einer Verschlechterung des Erhaltungszustands der lokalen Population führen 
können ausgeschlossen werden. 

 ja  nein 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich? 

    -entfällt- 

 ja  nein 

c) Wird eine erhebliche Störung durch die o. g. Maßnahmen 
vollständig vermieden? 

     -entfällt- 

 ja  nein 

Der Verbotstatbestand „erhebliche Störung" tritt ein:  ja  nein 

Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erforderlich? 

Tritt einer der Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 Nr. 1-4 BNatSchG 
ein? 

(Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen 
Maßnahmen) 

 ja  nein 
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7.1.2.4 Heckenbraunelle 

Wenn NEIN – Prüfung abgeschlossen → weiter unter Pkt. 8 „Zusammenfassung“ 

Wenn JA – Ausnahme gem. § 45 Abs.7 
BNatSchG, ggf. i. V. mit Art. 16 FFH- RL 
erforderlich!  

→ weiter unter Pkt. 7. „Prüfung der 
Ausnahmevoraussetzungen“ 

7. Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen § 45 Abs. 7 BNatSchG, ggf. i. V. mit 
Art. 16 Abs. 1 FFH-RL 

Die Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen kann entfallen, da keine 
Verbotstatbestände eintreten. 

 ja  nein 

8. Zusammenfassung Heckenbraunelle 

Folgende fachlich geeignete und zumutbare Maßnahmen sind in den Planunterlagen 
dargestellt und berücksichtigt worden: 

 Vermeidungsmaßnahmen - auch populationsstützende Maßnahmen - zur Vermeidung der 
Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population, d.h. einer erheblichen Störung 

 CEF-Maßnahmen zur Funktionssicherung im räumlichen Zusammenhang 

 FCS-Maßnahmen zur Sicherung des derzeitigen Erhaltungszustandes der Population über den 
örtlichen Funktionsraum hinaus 

 Gegebenenfalls erforderliches Monitoring und Risikomanagement für die oben dargestellten 
Maßnahmen werden in den Planunterlagen verbindlich festgelegt 

Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen Maßnahmen: 

 tritt kein Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1-  4 ein, so dass keine Ausnahme gem. § 45 Abs. 
7 BNatSchG, ggf. in Verbindung mit Art. 16 FFH-RL erforderlich ist 

 liegen die Ausnahmevoraussetzungen vor gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG, ggf. in Verbindung mit Art. 
16 Abs. 1 FFH-RL. 

 sind die Ausnahmevoraussetzungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG in Verbindung mit Art. 16 Abs. 1 
FFH-RL nicht erfüllt! 
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7.1.2.5 Kuckuck (Cuculus canorus) 

1. Durch das Vorhaben betroffene Art 

Kuckuck (Cuculus canorus) 

Allgemeine Angaben zur Art 

2. Schutzstatus und Gefährdungsstufe Rote Listen 

 FFH-RL- Anh. IV - Art V RL Deutschland 

 Europäische Vogelart 3 RL Hessen 

 Streng geschützte Art  ggf. RL regional 

3. Erhaltungszustand 

Bewertung nach Ampel-Schema: Unbe-
kannt 

günstig ungünstig- 
unzureichend 

ungünstig- 
schlecht 

  GRÜN GELB ROT 

EU  

(http://bd.eionet.europa.eu/activities/Reporting/Article 17/ 
    

Deutschland: kontinentale Region 

(http://www.bfn.de/0316_bewertung_arten.html) 
    

Hessen (HMUKLV : Leitfaden für die artenschutzrechtliche Prüfung in 

Hessen, 3. Fassung 2015, Anhänge 3 und 4) 
    

4. Charakterisierung der betroffenen Art 

4.1 Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen 

Brutplatz / Lebensraum: 

• Der Kuckuck kommt überwiegend in halboffenen, strukturreichen Landschaften und 
angrenzenden Wäldern vor. 

• Die Art hat keine eigenen Habitatsansprüche, Voraussetzung für einen Fortpflanzungserfolg ist 
eine ausreichend hohe Brutdichte geeigneter Wirtsvögel. 

Nahrung / Nahrungssuchraum: 

• Überwiegend Insekten, häufig Schmetterlingsraupen sowie Maikäfer.  

• Das Kuckucksweibchen verzehrt außerdem Singvogeleier in größerer Anzahl (LÖHRL 1979), 
wodurch wahrscheinlich die eigene Eiproduktion begünstigt wird (REICHHOLF 1982/83). 

Wanderung / Rast: 

Jeweils nach GLUTZ VON BLOTZHEIM (1985): 

• Weitstreckenzieher, der (wahrscheinlich einschließlich der Vögel Ostasiens) ausschließlich in 
Afrika überwintert. 

• Der Schwerpunkt des Winterareals (November bis Februar) liegt S des Äquators und zwar 

http://bd.eionet.europa.eu/activities/Reporting/Article%2017/
http://www.bfn.de/0316_bewertung_arten.html
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7.1.2.5 Kuckuck (Cuculus canorus) 

hauptsächlich südlich 10° S und vorwiegend im E des Kontinents. 

Phänologie: 

• Die (zumindest bei den Jungvögeln zunächst häufig ungerichtete) Abwanderung vom 
Sommerrevier bzw. Geburtsort setzt ab Juli, der gerichtete Wegzug in der 1. Hälfte August ein. 
Altvögel haben Europa im Oktober fast vollständig geräumt und befinden sich bereits zum 
größten Teil im SE-afrikanischen Winterquartier (GLUTZ VON BLOTZHEIM 1985). 

• Ankunft in den Brutgebieten im Mai. 

• Nestlingsdauer ca. 19 - 24 Tage. 

Verhalten: 

• Tagaktiv. Zieht nachts. 

• Fliegt mit flachen Flügelschlägen und zeigt zur Brutzeit oft einen greifvogelähnlichen Flugstil. 

• Nahrungserwerb durch Abpicken von Bäumen und Sträuchern, auch im Flatter- und Rüttelflug 
von einer Warte aus (GLUTZ VON BLOTZHEIM 1985). 

Sterblichkeit / Alter: 

Jeweils nach GLUTZ VON BLOTZHEIM (1985):  

• Bruterfolg von etwa 27% (geringer als der der Wirtsvögel). 

• Ringfunde deuten auf eine recht hohe Sterblichkeit während der ersten 3–4 Monate nach dem 
Ausfliegen. 

• Nachgewiesenes Höchstalter liegt bei 13 Jahren. 

4.2 Verbreitung 

Europa: 5.96 – 10.8 Mio. rufende Männchen; Least Concern (BIRDLIFE INTERNATIONAL 2020) 

Deutschland: 42.000 – 69.0000. Reviere; Langfristig abnehmender Bestand; Kurzfristig (Zeitraum 1990 
– 2009) fluktuierender Bestand (GEDEON et al. 2014) 

Hessen: 2.000 – 3.000 Reviere; Bestandstrend EHZ sich verschlechternd (VSW 2014) 

Vorhabensbezogene Angaben 

5. Vorkommen der Art im Untersuchungsraum 

 nachgewiesen  sehr wahrscheinlich anzunehmen 

Der Kuckuck wurde im Bereich des Feldgehölz, angrenzend an die südliche Vorhabensfläche 
nachgewiesen.  

6. Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG 

6.1 Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten 
(§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) 

a) Können Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur 
entnommen, beschädigt oder zerstört werden? 
(Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt) 

Baubedingt: Im Bereich der Vorhabensflächen (Intensiväcker) nicht mit einer 
Entnahme, Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder 

 ja  nein 
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Ruhestätten der Art (bzw. der Wirtsarten) zu rechnen. 

Betriebs- und anlagenbedingt: Eine Beschädigung oder Zerstörung von 
Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der Art (bzw. Wirtsarten) kann 
ausgeschlossen werden. Die Art meidet keine PV-Anlagen. 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich? 

    -entfällt- 

 ja  nein 

c) Wird die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang 
ohne vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF) gewahrt? (§ 44 Abs. 
5 Satz 2 BNatSchG) (Vermeidungsmaßnahmen berücksichtigt) 

    -entfällt- 

 ja  nein 

d) Wenn nein - kann die ökologische Funktion durch vorgezogene 

Ausgleichsmaßnahmen (CEF) gewährleistet werden? 

-entfällt- 

 ja  nein 

Der Verbotstatbestand „Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von 
Fortpflanzungs- oder Ruhestätten" tritt ein: 

 ja  nein 

6.2 Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere (§ 44 Abs.1 Nr.1 BNatSchG) 

a) Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet werden? 
(Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt) 

Baubedingt: Eine direkte und indirekte (Brutaufgabe) baubedingte Tötung / 
Verletzung kann nicht ausgeschlossen werden, da das nachgewiesene Revier 
unmittelbar an eine Vorhabensfläche angrenzt (Befahrung, Materiallagerung). 

Betriebs- und anlagenbedingt: Eine erhöhtes Verletzungs- oder Tötungsrisiko 
von Einzelindividuen der Art kann durch spiegelnde Solarmodule entstehen 
(Vogelschlag).  

 ja  nein 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich? 

Folgende Vermeidungsmaßnahmen sind durchzuführen: 

• Va1 Es ist eine Bauzeitregelung (Baufeldfreimachung) außerhalb der 
Brutperiode festzulegen (01.10.-28./29.02.) 

• Va2 Zur Minimierung des Schlagrisikos sind entspiegelte Solarmodule 
zu verwenden  

 ja  nein 

c) Verbleibt unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen ein 
signifikant erhöhtes Verletzungs- oder Tötungsrisiko? 
(Wenn JA - Verbotsauslösung!) 

Nach Durchführung der Vermeidungsmaßnahmen ist eine vermeidbare Tötung / 
Verletzung von Tieren auszuschließen. 

 ja  nein 

Der Verbotstatbestand „Fangen, Töten, Verletzen" tritt ein:  ja  nein 

6.3 Störungstatbestand (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

a) Können wild lebende Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-
, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich 
gestört werden? 

Bau-, anlagen- und betriebsbedingt: Die Art bzw. die Wirtsarten gelten als nicht 
besonders störungsempfindlich und meiden keine PV-Anlagen. Essentielle 
Nahrungshabitate der Art sind nicht betroffen. Erhebliche Störungen, die zu 
einer Verschlechterung des Erhaltungszustands der lokalen Population führen 
können ausgeschlossen werden. 

 ja  nein 
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b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich? 

    -entfällt- 

 ja  nein 

c) Wird eine erhebliche Störung durch die o. g. Maßnahmen 
vollständig vermieden? 

     -entfällt- 

 ja  nein 

Der Verbotstatbestand „erhebliche Störung" tritt ein:  ja  nein 

Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erforderlich? 

Tritt einer der Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 Nr. 1-4 BNatSchG ein? 

(Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen 
Maßnahmen) 

 ja  nein 

Wenn NEIN – Prüfung abgeschlossen → weiter unter Pkt. 8 „Zusammenfassung“ 

Wenn JA – Ausnahme gem. § 45 Abs.7 
BNatSchG, ggf. i. V. mit Art. 16 FFH- RL 
erforderlich!  

→ weiter unter Pkt. 7. „Prüfung der 
Ausnahmevoraussetzungen“ 

7. Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen § 45 Abs. 7 BNatSchG, ggf. i. V. mit 
Art. 16 Abs. 1 FFH-RL 

Die Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen kann entfallen, da keine 
Verbotstatbestände eintreten. 

 ja  nein 

8. Zusammenfassung 

Folgende fachlich geeignete und zumutbare Maßnahmen sind in den 
Planunterlagen dargestellt und berücksichtigt worden: 

 Vermeidungsmaßnahmen - auch populationsstützende Maßnahmen - zur Vermeidung der 
Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population, d.h. einer erheblichen Störung 

 CEF-Maßnahmen zur Funktionssicherung im räumlichen Zusammenhang 

 FCS-Maßnahmen zur Sicherung des derzeitigen Erhaltungszustandes der Population über den 
örtlichen Funktionsraum hinaus 

 Gegebenenfalls erforderliches Monitoring und Risikomanagement für die oben dargestellten 
Maßnahmen werden in den Planunterlagen verbindlich festgelegt 

Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen 
Maßnahmen: 

 tritt kein Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1-  4 ein, so dass keine Ausnahme gem. § 45 Abs. 
7 BNatSchG, ggf. in Verbindung mit Art. 16 FFH-RL erforderlich ist 

 liegen die Ausnahmevoraussetzungen vor gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG, ggf. in Verbindung mit Art. 
16 Abs. 1 FFH-RL. 

 sind die Ausnahmevoraussetzungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG in Verbindung mit Art. 16 Abs. 1 
FFH-RL nicht erfüllt! 
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7.1.2.6 Neuntöter  

1. Durch das Vorhaben betroffene Art 

Neuntöter (Lanius collurio) 

Allgemeine Angaben zur Art 

2. Schutzstatus und Gefährdungsstufe Rote Listen 

 FFH-RL- Anh. IV - Art - RL Deutschland 

 Europäische Vogelart - RL Hessen 

 Streng geschützte Art  ggf. RL regional 

3. Erhaltungszustand 

Bewertung nach Ampel-Schema: Unbe-
kannt 

günstig ungünstig- 
unzureichend 

ungünstig- 
schlecht 

  GRÜN GELB ROT 

EU  

(http://bd.eionet.europa.eu/activities/Reporting/Article 17/ 
    

Deutschland: kontinentale Region 

(http://www.bfn.de/0316_bewertung_arten.html) 
    

Hessen (HMUKLV : Leitfaden für die artenschutzrechtliche Prüfung in 

Hessen, 3. Fassung 2015, Anhänge 3 und 4) 
    

4. Charakterisierung der betroffenen Art 

4.1 Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen 

Brutplatz / Lebensraum: 

jeweils nach FLADE (1994): 

• Halboffene Landschaft, Hecken, Waldränder; auch in Obstbaumbeständen, lichten Wäldern und 
Kahlschlägen / Lichtungen. 

• Saumhabitate mit Dornbüschen als Nahrungsdepot. 

• Günstig ist angrenzend möglichst extensiv genutztes Grünland. 

• Wichtig sind freie Ansitzwarten, höhere, dichte Büsche als Nistplatz und umgebende 
Nahrungsflächen mit nicht zu hoher, lückiger, insektenreicher Vegetation. 

• Freibrüter in Büschen; meist 1-2 m hoch in Dornbüschen oder Jungfichten. 

• Raumbedarf zur Brutzeit: <0,1 – 3 ha.  

Nahrung / Nahrungssuchraum: 

• Mittelgroße bis große Insekten, besonders Käfer und Hautflügler; aber auch Kleinsäuger und 
Kleinvögel (FLADE 1994). 

• Nahrungssuchflächen s. o. 

Wanderung / Rast: 

• Langstreckenzieher, überwiegend Afrika. 

http://bd.eionet.europa.eu/activities/Reporting/Article%2017/
http://www.bfn.de/0316_bewertung_arten.html
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Phänologie: 

jeweils nach BAUER et al. (2012): 

• Revierbesetzung: Nach Ankunft im Mai. 

• Legebeginn: frühestens 1. Maidekade. 

• Brutdauer: 13-16 d, Nestlingszeit 13 – 16 d. Junge bleiben bis zum Alter von 48 d am Brutplatz. 

• Ende der Brutperiode: Mitte Juli; bei Ersatzbrut auch bis September. 

• Heimzug: Durchschnittliche Erstankunft 1. und 2. Maidekade. 

Verhalten: 

• Tagaktiv. 

• Nahrungserwerb durch Ansitzjagd von Warten, mit schnellen Stoßflügen. 

• Wirbeltiere werden durch Genickbiß erbeutet und an Dornen aufgespießt. 

• Nachtzieher. 

Sterblichkeit / Alter: 

jeweils nach BAUER et al. (2012):  

• Sterblichkeit: in Schweden: im 1. Jahr 60,8 %, im 2. Jahr 47,3 %, Adulte 

• 42,3 % / Jahr. 

• Ältester Ringvogel: 7 Jahre, 9 Monate. 

• Geschlechtsreife: im 1. Lebensjahr. 

• Monogame Saisonehe. 

• Gelegegröße: 4-7, am häufigsten5-6. 

• Jahresbruten: 1. 

• Generationslänge: < 3,3 Jahre. 

4.2 Verbreitung 

Europa: 7.44 – 14.3 Mio. BP; Least Concern (BIRDLIFE INTERNATIONAL 2020) 

Deutschland: 91.000 – 160.000 Reviere; langfristig negativer Bestandstrend (Zeitraum 1990 – 2009) 
(GEDEON et al. 2014) 

Hessen: 9.000 – 12.000 Reviere; Bestandstrend EHZ sich verschlechternd(VSW 2014) 

Vorhabensbezogene Angaben 

5. Vorkommen der Art im Untersuchungsraum 

 nachgewiesen  sehr wahrscheinlich anzunehmen 

Der Neuntöter wurde mit einem Brutrevier im Heckenbereich, angrenzend an die nördliche 
Vorhabensfläche nachgewiesen.    

6. Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG 

6.1 Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten 
(§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) 

a) Können Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur 
entnommen, beschädigt oder zerstört werden? 
(Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt) 

Baubedingt: Es sind keine Gehölzbeseitigungen vorgesehen, so dass nicht mit 

 ja  nein 
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einer Entnahme, Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder 
Ruhestätten der Art zu rechnen ist. 

Betriebs- und anlagenbedingt: Eine Beschädigung oder Zerstörung von 
Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der Art kann ausgeschlossen werden. Die Art 
meidet keine PV-Anlagen. 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich? 

    -entfällt- 

 ja  nein 

c) Wird die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang 
ohne vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF) gewahrt? (§ 44 Abs. 
5 Satz 2 BNatSchG) (Vermeidungsmaßnahmen berücksichtigt) 

    -entfällt- 

 ja  nein 

d) Wenn nein - kann die ökologische Funktion durch vorgezogene 

Ausgleichsmaßnahmen (CEF) gewährleistet werden? 

-entfällt- 

 ja  nein 

Der Verbotstatbestand „Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von 
Fortpflanzungs- oder Ruhestätten" tritt ein: 

 ja  nein 

6.2 Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere (§ 44 Abs.1 Nr.1 BNatSchG) 

a) Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet werden? 
(Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt) 

Baubedingt: Eine direkte und indirekte (Brutaufgabe) baubedingte Tötung / 
Verletzung kann nicht ausgeschlossen werden, da das nachgewiesene Revier 
unmittelbar an eine Vorhabensfläche angrenzt (Befahrung, Materiallagerung). 

Betriebs- und anlagenbedingt: Eine erhöhtes Verletzungs- oder Tötungsrisiko 
von Einzelindividuen der Art kann durch spiegelnde Solarmodule entstehen 
(Vogelschlag).  

 ja  nein 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich? 

Folgende Vermeidungsmaßnahmen sind durchzuführen: 

• Va1 Es ist eine Bauzeitregelung (Baufeldfreimachung) außerhalb der 
Brutperiode festzulegen (01.10.-28./29.02.) 

• Va2 Zur Minimierung des Schlagrisikos sind entspiegelte Solarmodule 
zu verwenden  

 ja  nein 

c) Verbleibt unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen ein 
signifikant erhöhtes Verletzungs- oder Tötungsrisiko? 
(Wenn JA - Verbotsauslösung!) 

Nach Durchführung der Vermeidungsmaßnahmen ist eine vermeidbare Tötung / 
Verletzung von Tieren auszuschließen. 

 ja  nein 

Der Verbotstatbestand „Fangen, Töten, Verletzen" tritt ein:  ja  nein 

6.3 Störungstatbestand (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

a) Können wild lebende Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-
, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich 
gestört werden? 

Bau-, anlagen- und betriebsbedingt: Die Art gilt als nicht besonders 
störungsempfindlich und meidet keine PV-Anlagen. Essentielle 
Nahrungshabitate der Art sind nicht betroffen. Erhebliche Störungen, die zu 
einer Verschlechterung des Erhaltungszustands der lokalen Population führen 

 ja  nein 
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können ausgeschlossen werden. 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich? 

    -entfällt- 

 ja  nein 

c) Wird eine erhebliche Störung durch die o. g. Maßnahmen 
vollständig vermieden? 

     -entfällt- 

 ja  nein 

Der Verbotstatbestand „erhebliche Störung" tritt ein:  ja  nein 

Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erforderlich? 

Tritt einer der Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 Nr. 1-4 
BNatSchG ein? 

(Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen 
Maßnahmen) 

 ja  nein 

Wenn NEIN – Prüfung abgeschlossen → weiter unter Pkt. 8 „Zusammenfassung“ 

Wenn JA – Ausnahme gem. § 45 Abs.7 
BNatSchG, ggf. i. V. mit Art. 16 FFH- RL 
erforderlich!  

→ weiter unter Pkt. 7. „Prüfung der 
Ausnahmevoraussetzungen“ 

7. Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen § 45 Abs. 7 BNatSchG, ggf. i. V. mit 
Art. 16 Abs. 1 FFH-RL 

Die Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen kann entfallen, da keine 
Verbotstatbestände eintreten. 

 ja  nein 

8. Zusammenfassung Neuntöter 

Folgende fachlich geeignete und zumutbare Maßnahmen sind in den Planunterlagen 
dargestellt und berücksichtigt worden: 

 Vermeidungsmaßnahmen - auch populationsstützende Maßnahmen - zur Vermeidung der 
Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population, d.h. einer erheblichen Störung 

 CEF-Maßnahmen zur Funktionssicherung im räumlichen Zusammenhang 

 FCS-Maßnahmen zur Sicherung des derzeitigen Erhaltungszustandes der Population über den 
örtlichen Funktionsraum hinaus 

 Gegebenenfalls erforderliches Monitoring und Risikomanagement für die oben dargestellten 
Maßnahmen werden in den Planunterlagen verbindlich festgelegt 

Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen Maßnahmen: 

 tritt kein Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1-  4 ein, so dass keine Ausnahme gem. § 45 Abs. 
7 BNatSchG, ggf. in Verbindung mit Art. 16 FFH-RL erforderlich ist 

 liegen die Ausnahmevoraussetzungen vor gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG, ggf. in Verbindung mit Art. 
16 Abs. 1 FFH-RL. 

 sind die Ausnahmevoraussetzungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG in Verbindung mit Art. 16 Abs. 1 
FFH-RL nicht erfüllt! 
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7.1.2.7 Star (Sturnus vulgaris) 

1. Durch das Vorhaben betroffene Art 

Star (Sturnus vulgaris) 

Allgemeine Angaben zur Art 

2. Schutzstatus und Gefährdungsstufe Rote Listen 

 FFH-RL- Anh. IV - Art - RL Deutschland 

 Europäische Vogelart V RL Hessen 

 Streng geschützte Art  ggf. RL regional 

3. Erhaltungszustand 

Bewertung nach Ampel-Schema: Unbe-
kannt 

günstig ungünstig- 
unzureichend 

ungünstig- 
schlecht 

  GRÜN GELB ROT 

EU  

(http://bd.eionet.europa.eu/activities/Reporting/Article 17/ 
    

Deutschland: kontinentale Region 

(http://www.bfn.de/0316_bewertung_arten.html) 
    

Hessen (HMUKLV : Leitfaden für die artenschutzrechtliche Prüfung in 

Hessen, 3. Fassung 2015, Anhänge 3 und 4) 
    

4. Charakterisierung der betroffenen Art 

4.1 Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen 

Brutplatz / Lebensraum: 

• lebt in lichten Laub- und Mischwäldern, wobei er vor allem ihre Randbereiche bevorzugt. Ferner 
hält er sich in Feldgehölzen, Streuobstflächen, Parks und Friedhöfen sowie in Gartenanlagen 
aller Art, auch in Weinbergen, und Alleen auf.  

Nahrung / Nahrungssuchraum: 

• Zur Nahrungssuche benötigt der Star teils kurzrasige Flächen wie Viehweiden oder auch 
Sportrasen, aber auch Obstanlagen, fruchtende Hecken, Gebüsche und Weinberg-Anlagen. 
Abhängig vom Nahrungsangebot direkt von den jeweiligen Pflanzen im Nahrungsgebiet (BEZZEL 
1993). 

Wanderung / Rast: 

• Standvogel, Kurzstreckenzieher 

Phänologie: 

• Als Höhlenbrüter ist er auf Naturhöhlen an Bäumen angewiesen, nimmt aber auch sehr gerne 
künstliche Nisthöhlen an.  

• Tendenz zur Koloniebildung.  

http://bd.eionet.europa.eu/activities/Reporting/Article%2017/
http://www.bfn.de/0316_bewertung_arten.html
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• Der Neststand wird bevorzugt in Spechthöhlen und natürlichen Baumhöhlen, im 
Siedlungsbereich auch in Nischen an Mauern und Dächern angelegt.  

• meist 4 - 6 Eier werden ab Anfang April gelegt und ca. 12 Tage bebrütet.  

• Nestlingsdauer beträgt 16 - 24 Tage.  

• Es erfolgen ein bis zwei Jahresbruten. 

Verhalten: 

• Tagaktiv. Außerhalb der Brutzeit fast immer in Trupps. Jungvogeltrupps und Herbstschwärme 
übernachten gemeinsam.  

4.2 Verbreitung 

Europa: 28.8 – 52.4 Mio. BP; Least Concern (BIRDLIFE INTERNATIONAL 2020) 

Deutschland: 2.5 Mio – 4.05 Mio Reviere; kurzfristig negativer und langfristig stabiler Bestandstrend 
(Zeitraum 1990 – 2009) (GEDEON et al. 2014) 

Hessen: 186.000-243.000 Reviere; Bestandstrend EHZ sich verschlechternd (RL 2023) 

Vorhabensbezogene Angaben 

5. Vorkommen der Art im Untersuchungsraum 

 nachgewiesen  sehr wahrscheinlich anzunehmen 

Der Star wurde mit einem Brutrevier angrenzend an die südliche Vorhabensfläche nachgewiesen.   

6. Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG 

6.1 Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten 
(§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) 

a) Können Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur 
entnommen, beschädigt oder zerstört werden? 
(Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt) 

Baubedingt: Es sind keine Gehölzbeseitigungen vorgesehen, so dass nicht mit 
einer Entnahme, Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder 
Ruhestätten der Art zu rechnen ist. 

Betriebs- und anlagenbedingt: Eine Beschädigung oder Zerstörung von 
Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der Art kann ausgeschlossen werden. Die Art 
meidet keine PV-Anlagen. 

 ja  nein 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich? 

    -entfällt- 

 ja  nein 

c) Wird die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang 
ohne vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF) gewahrt? (§ 44 Abs. 
5 Satz 2 BNatSchG) (Vermeidungsmaßnahmen berücksichtigt) 

    -entfällt- 

 ja  nein 

d) Wenn nein - kann die ökologische Funktion durch vorgezogene 

Ausgleichsmaßnahmen (CEF) gewährleistet werden? 

-entfällt- 

 ja  nein 
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Der Verbotstatbestand „Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von 
Fortpflanzungs- oder Ruhestätten" tritt ein: 

 ja  nein 

6.2 Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere (§ 44 Abs.1 Nr.1 BNatSchG) 

a) Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet werden? 
(Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt) 

Baubedingt: Eine direkte und indirekte (Brutaufgabe) baubedingte Tötung / 
Verletzung kann nicht ausgeschlossen werden, da das nachgewiesene Revier 
unmittelbar an eine Vorhabensfläche angrenzt (Befahrung, Materiallagerung). 

Betriebs- und anlagenbedingt: Eine erhöhtes Verletzungs- oder Tötungsrisiko 
von Einzelindividuen der Art kann durch spiegelnde Solarmodule entstehen 
(Vogelschlag).  

 ja  nein 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich? 

Folgende Vermeidungsmaßnahmen sind durchzuführen: 

• Va1 Es ist eine Bauzeitregelung (Baufeldfreimachung) außerhalb der 
Brutperiode festzulegen (01.10.-28./29.02.) 

• Va2 Zur Minimierung des Schlagrisikos sind entspiegelte Solarmodule 
zu verwenden  

 ja  nein 

c) Verbleibt unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen ein 
signifikant erhöhtes Verletzungs- oder Tötungsrisiko? 
(Wenn JA - Verbotsauslösung!) 

Nach Durchführung der Vermeidungsmaßnahmen ist eine vermeidbare Tötung / 
Verletzung von Tieren auszuschließen. 

 ja  nein 

Der Verbotstatbestand „Fangen, Töten, Verletzen" tritt ein:  ja  nein 

6.3 Störungstatbestand (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

a) Können wild lebende Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-
, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich 
gestört werden? 

Bau-, anlagen- und betriebsbedingt: Die Art gilt als nicht störungsempfindlich 
und meidet keine PV-Anlagen. Essentielle Nahrungshabitate der Art sind nicht 
betroffen. Erhebliche Störungen, die zu einer Verschlechterung des 
Erhaltungszustands der lokalen Population führen können ausgeschlossen 
werden. 

 ja  nein 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich? 

    -entfällt- 

 ja  nein 

c) Wird eine erhebliche Störung durch die o. g. Maßnahmen 
vollständig vermieden? 

     -entfällt- 

 ja  nein 

Der Verbotstatbestand „erhebliche Störung" tritt ein:  ja  nein 

Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erforderlich? 

Tritt einer der Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 Nr. 1-4 
BNatSchG ein? 

(Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen 
Maßnahmen) 

 ja  nein 
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7.1.2.7 Star (Sturnus vulgaris) 

Wenn NEIN – Prüfung abgeschlossen → weiter unter Pkt. 8 
„Zusammenfassung“ 

Wenn JA – Ausnahme gem. § 45 Abs.7 
BNatSchG, ggf. i. V. mit Art. 16 FFH- 
RL erforderlich!  

→ weiter unter Pkt. 7. „Prüfung der 
Ausnahmevoraussetzungen“ 

7. Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen § 45 Abs. 7 BNatSchG, ggf. i. V. mit 
Art. 16 Abs. 1 FFH-RL 

Die Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen kann entfallen, da keine 
Verbotstatbestände eintreten. 

 ja  nein 

8. Zusammenfassung 

Folgende fachlich geeignete und zumutbare Maßnahmen sind in den 
Planunterlagen dargestellt und berücksichtigt worden: 

 Vermeidungsmaßnahmen - auch populationsstützende Maßnahmen - zur Vermeidung der 
Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population, d.h. einer erheblichen Störung 

 CEF-Maßnahmen zur Funktionssicherung im räumlichen Zusammenhang 

 FCS-Maßnahmen zur Sicherung des derzeitigen Erhaltungszustandes der Population über den 
örtlichen Funktionsraum hinaus 

 Gegebenenfalls erforderliches Monitoring und Risikomanagement für die oben dargestellten 
Maßnahmen werden in den Planunterlagen verbindlich festgelegt 

Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen 
Maßnahmen: 

 tritt kein Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1-  4 ein, so dass keine Ausnahme gem. § 45 Abs. 
7 BNatSchG, ggf. in Verbindung mit Art. 16 FFH-RL erforderlich ist 

 liegen die Ausnahmevoraussetzungen vor gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG, ggf. in Verbindung mit Art. 
16 Abs. 1 FFH-RL. 

 sind die Ausnahmevoraussetzungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG in Verbindung mit Art. 16 Abs. 1 
FFH-RL nicht erfüllt! 
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7.1.2.8 Stieglitz (Carduelis carduelis) 

1. Durch das Vorhaben betroffene Art 

Stieglitz (Carduelis carduelis) 

Allgemeine Angaben zur Art 

2. Schutzstatus und Gefährdungsstufe Rote Listen 

 FFH-RL- Anh. IV - Art - RL Deutschland 

 Europäische Vogelart 3 RL Hessen 

 Streng geschützte Art  ggf. RL regional 

3. Erhaltungszustand 

Bewertung nach Ampel-Schema: Unbe-
kannt 

günstig ungünstig- 
unzureichend 

ungünstig- 
schlecht 

  GRÜN GELB ROT 

EU  

(http://bd.eionet.europa.eu/activities/Reporting/Article 17/ 
    

Deutschland: kontinentale Region 

(http://www.bfn.de/0316_bewertung_arten.html) 
    

Hessen (HMUKLV : Leitfaden für die artenschutzrechtliche Prüfung in 

Hessen, 3. Fassung 2015, Anhänge 3 und 4) 
    

4. Charakterisierung der betroffenen Art 

4.1 Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen 

Brutplatz / Lebensraum: 

• Offene und halboffene Landschaften mit abwechslungsreichen, mosaikartigen Strukturen. In 
Obstwiesen, Siedlungen, Alleen, Parks und an Waldrändern (BEZZEL 1993) 

• Nest auf äußeren Ästen in Bäumen und Sträuchern mit Sichtschutz, 1-12 m hoch (BEZZEL 1993). 

• Raumbedarf zur Brutzeit (erforderliche Habitatgröße für erfolgreiche Reproduktion): < 1 – > 3 ha 
(FLADE 1994).  

Nahrung / Nahrungssuchraum: 

• Herbivor bzw. granivor, kleine Sämereien, selten auch Insekten (BEZZEL 1993).  

• Abhängig vom Nahrungsangebot direkt von den jeweiligen Pflanzen im Nahrungsgebiet (BEZZEL 
1993). 

Wanderung / Rast: 

• Kurzstreckenzieher, Teilzieher, Winterflucht möglich (BEZZEL 1993). 

• Tagzieher. 

http://bd.eionet.europa.eu/activities/Reporting/Article%2017/
http://www.bfn.de/0316_bewertung_arten.html
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7.1.2.8 Stieglitz (Carduelis carduelis) 

Phänologie: 

• Wegzug: Ende August bis Mitte November (BEZZEL 1993). 

• Heimzug: Ende Februar bis Anfang Mai (BEZZEL 1993). 

• Brut: Monogame Saisonehe, zwei Jahresbruten. Vollgelege: 4 - 6 Eier, Legebeginn: Ende April – 
Mai; späteste Anfang August; späteste flügge Jungvögel bis Ende August / Mitte September 
(BEZZEL 1993).  

Verhalten: 

• Tagaktiv. Nester zum Teil in lockeren Gruppen. Außerhalb der Brutzeit fast immer in Trupps. 
Jungvogeltrupps und Herbstschwärme übernachten gemeinsam (BEZZEL 1993).  

Sterblichkeit / Alter: 

jeweils nach BAUER et al. (2005):  

• Sterblichkeit: 66 - 76 % im 1. Lj.; Adulte 63 %.  

• Jahresbruten: 2 -(3); Gelegegröße 4-6; häufig Totalverluste, bisweilen unter 1 Juv. / Gelege.  

4.2 Verbreitung 

Europa: 27.8 – 42.7 Mio. BP; Least Concern (BIRDLIFE INTERNATIONAL 2020) 

Deutschland: 275.000 – 410.000 Reviere; kurzfristig negativer und langfristig stabiler Bestandstrend 
(Zeitraum 1990 – 2009) (GEDEON et al. 2014) 

Hessen: 30.000 – 38.000 Reviere; Bestandstrend EHZ sich verschlechternd (VSW 2014) 

Vorhabensbezogene Angaben 

5. Vorkommen der Art im Untersuchungsraum 

 nachgewiesen  sehr wahrscheinlich anzunehmen 

Der Stieglitz wurde mit einem Brutrevier im Heckenabschnitt, angrenzend an die nördliche 
Vorhabensfläche nachgewiesen.   

6. Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG 

6.1 Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten 
(§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) 

a) Können Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur 
entnommen, beschädigt oder zerstört werden? 
(Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt) 

Baubedingt: Es sind keine Gehölzbeseitigungen vorgesehen, so dass nicht mit 
einer Entnahme, Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder 
Ruhestätten der Art zu rechnen ist. 

Betriebs- und anlagenbedingt: Eine Beschädigung oder Zerstörung von 
Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der Art kann ausgeschlossen werden. Die Art 
meidet keine PV-Anlagen. 

 ja  nein 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich? 

    -entfällt- 

 ja  nein 
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7.1.2.8 Stieglitz (Carduelis carduelis) 

c) Wird die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang 
ohne vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF) gewahrt? (§ 44 Abs. 
5 Satz 2 BNatSchG) (Vermeidungsmaßnahmen berücksichtigt) 

    -entfällt- 

 ja  nein 

d) Wenn nein - kann die ökologische Funktion durch vorgezogene 

Ausgleichsmaßnahmen (CEF) gewährleistet werden? 

-entfällt- 

 ja  nein 

Der Verbotstatbestand „Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von 
Fortpflanzungs- oder Ruhestätten" tritt ein: 

 ja  nein 

6.2 Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere (§ 44 Abs.1 Nr.1 BNatSchG) 

a) Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet werden? 
(Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt) 

Baubedingt: Eine direkte und indirekte (Brutaufgabe) baubedingte Tötung / 
Verletzung kann nicht ausgeschlossen werden, da das nachgewiesene Revier 
unmittelbar an eine Vorhabensfläche angrenzt (Befahrung, Materiallagerung). 

Betriebs- und anlagenbedingt: Eine erhöhtes Verletzungs- oder Tötungsrisiko 
von Einzelindividuen der Art kann durch spiegelnde Solarmodule entstehen 
(Vogelschlag).  

 ja  nein 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich? 

Folgende Vermeidungsmaßnahmen sind durchzuführen: 

• Va1 Es ist eine Bauzeitregelung (Baufeldfreimachung) außerhalb der 
Brutperiode festzulegen (01.10.-28./29.02.) 

• Va2 Zur Minimierung des Schlagrisikos sind entspiegelte Solarmodule 
zu verwenden  

 ja  nein 

c) Verbleibt unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen ein 
signifikant erhöhtes Verletzungs- oder Tötungsrisiko? 
(Wenn JA - Verbotsauslösung!) 

Nach Durchführung der Vermeidungsmaßnahmen ist eine vermeidbare Tötung / 
Verletzung von Tieren auszuschließen. 

 ja  nein 

Der Verbotstatbestand „Fangen, Töten, Verletzen" tritt ein:  ja  nein 

6.3 Störungstatbestand (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

a) Können wild lebende Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-
, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich 
gestört werden? 

Bau-, anlagen- und betriebsbedingt: Die Art gilt als nicht störungsempfindlich 
und meidet keine PV-Anlagen. Essentielle Nahrungshabitate der Art sind nicht 
betroffen. Erhebliche Störungen, die zu einer Verschlechterung des 
Erhaltungszustands der lokalen Population führen können ausgeschlossen 
werden. 

 ja  nein 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich? 

    -entfällt- 

 ja  nein 

c) Wird eine erhebliche Störung durch die o. g. Maßnahmen 
vollständig vermieden? 

     -entfällt- 

 ja  nein 
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7.1.2.8 Stieglitz (Carduelis carduelis) 

Der Verbotstatbestand „erhebliche Störung" tritt ein:  ja  nein 

Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erforderlich? 

Tritt einer der Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 Nr. 1-4 
BNatSchG ein? 

(Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen 
Maßnahmen) 

 ja  nein 

Wenn NEIN – Prüfung abgeschlossen → weiter unter Pkt. 8 
„Zusammenfassung“ 

Wenn JA – Ausnahme gem. § 45 Abs.7 
BNatSchG, ggf. i. V. mit Art. 16 FFH- 
RL erforderlich!  

→ weiter unter Pkt. 7. „Prüfung der 
Ausnahmevoraussetzungen“ 

7. Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen § 45 Abs. 7 BNatSchG, ggf. i. V. mit 
Art. 16 Abs. 1 FFH-RL 

Die Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen kann entfallen, da keine 
Verbotstatbestände eintreten. 

 ja  nein 

8. Zusammenfassung Stieglitz 

Folgende fachlich geeignete und zumutbare Maßnahmen sind in den 
Planunterlagen dargestellt und berücksichtigt worden: 

 Vermeidungsmaßnahmen - auch populationsstützende Maßnahmen - zur Vermeidung der 
Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population, d.h. einer erheblichen Störung 

 CEF-Maßnahmen zur Funktionssicherung im räumlichen Zusammenhang 

 FCS-Maßnahmen zur Sicherung des derzeitigen Erhaltungszustandes der Population über den 
örtlichen Funktionsraum hinaus 

 Gegebenenfalls erforderliches Monitoring und Risikomanagement für die oben dargestellten 
Maßnahmen werden in den Planunterlagen verbindlich festgelegt 

Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen 
Maßnahmen: 

 tritt kein Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1-  4 ein, so dass keine Ausnahme gem. § 45 Abs. 
7 BNatSchG, ggf. in Verbindung mit Art. 16 FFH-RL erforderlich ist 

 liegen die Ausnahmevoraussetzungen vor gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG, ggf. in Verbindung mit Art. 
16 Abs. 1 FFH-RL. 

 sind die Ausnahmevoraussetzungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG in Verbindung mit Art. 16 Abs. 1 
FFH-RL nicht erfüllt! 
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7.2 Fledermäuse 
 

Zur artenschutzfachlichen Abprüfung der nachgewiesenen vorkommenden 

Fledermausarten werden diese in die Gruppen der überwiegend 

gebäudebewohnenden Arten und der überwiegend baumbewohnenden Arten 

eingeteilt. Auf eine Prüfung jeder Einzelart kann im vorliegenden Fall verzichtet 

werden, da keine Quartiere auf den Vorhabensflächen existieren und sich die 

naturschutzfachlichen Bewertungen gleichen.  

 
Abb. 15: Leitlinienstruktur für Fledermäuse im südlichen UG (Nordseite der Heckenstruktur) 

 
Abb. 16: Leitlinienstruktur für Fledermäuse im südlichen UG  

            (Südseite der Heckenstruktur im Talbereich - freibleibend) 
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7.2.1 Überwiegend gebäudebewohnende Fledermausarten 

1. Durch das Vorhaben betroffene Arten 

Beispiele für überwiegend gebäudebewohnende Fledermausarten: 

Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus) 

Bartfledermäuse (Myotis mystacinus/brandtii) 

Großes Mausohr (Myotis myotis) 

Breitflügelfledermaus (Eptesicus serotinus) 

Allgemeine Angaben zur Art 

2. Schutzstatus und Gefährdungsstufe Rote Listen 

 FFH-RL- Anh. IV - Art  RL Deutschland 

 Europäische Vogelart  RL Hessen 

 Streng geschützte Art  ggf. RL regional 

3. Erhaltungszustand 

Bewertung nach Ampel-Schema: Unbe-
kannt 

günstig ungünstig- 
unzureichend 

ungünstig- 
schlecht 

  GRÜN GELB ROT 

EU  

(http://bd.eionet.europa.eu/activities/Reporting/Article 17/ 
    

Deutschland: kontinentale Region 

(http://www.bfn.de/0316_bewertung_arten.html) 
    

Hessen (HMUKLV : Leitfaden für die artenschutzrechtliche Prüfung in 

Hessen, 3. Fassung 2015, Anhänge 3 und 4) 
  

 

  

 

Vorhabensbezogene Angaben 

5. Vorkommen der Art im Untersuchungsraum 

 nachgewiesen  sehr wahrscheinlich anzunehmen 

 Quartiersnachweis   

Festgestellte Arten durch Detektor- und/oder Horchboxerfassung.  

6. Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG 

6.1 Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten (§ 44 
Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) 

a) Können Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur 
entnommen, beschädigt oder zerstört werden? 

(Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt) 

Eine bau- und anlagebedingte Beschädigung/Zerstörung von Fortpflanzungs- 
und Ruhestätten der genannten Arten ist sicher auszuschließen, da keine 

 ja  nein 

http://bd.eionet.europa.eu/activities/Reporting/Article%2017/
http://www.bfn.de/0316_bewertung_arten.html
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7.2.1 Überwiegend gebäudebewohnende Fledermausarten 

Gebäude vom Vorhaben betroffen sind. 

Betriebsbedingt ist nicht mit der Beschädigung/Zerstörung von 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten der Art zu rechnen.  

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich? 

-entfällt- 

 ja  nein 

c) Wird die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang 
ohne vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF) gewahrt? (§ 44 
Abs. 5 Satz 2 BNatSchG) (Vermeidungsmaßnahmen berücksichtigt) 

 ja  nein 

d) Wenn nein - kann die ökologische Funktion durch vorgezogene 

Ausgleichsmaßnahmen (CEF) gewährleistet werden? 

-entfällt- 

 ja  nein 

Der Verbotstatbestand „Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von 
Fortpflanzungs- oder Ruhestätten" tritt ein: 

 ja  nein 

6.2 Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere (§ 44 Abs.1 Nr.1 BNatSchG) 

a) Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet werden? 
(Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt) 

Eine bau- und anlagebedingte Verletzung oder Tötung von Einzelindividuen 
der genannten Arten kann sicher ausgeschlossen werden. 

Betriebsbedingt ist nicht mit einer Verletzung des Verbotstatbestandes für die 
Arten zu rechnen. Mit einer signifikanten Erhöhung des Tötungs- oder 
Verletzungsrisikos (Fledermausschlag) an Modulen ist nicht zu rechnen, da 
sich keine Stillgewässer in der Umgebung der Anlage befinden, mit denen die 
Tiere den Solarpark verwechseln könnten („Lake-Effekt“), zudem wurden im 
Rahmen der Flughöhenerfassung >90% der erfassten Flugbewegung über 
der geplanten Modulhöhe registriert. 

 ja  nein 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich? 

-entfällt- 
 ja  nein 

c) Verbleibt unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen ein 
signifikant erhöhtes Verletzungs- oder Tötungsrisiko? 
(Wenn JA - Verbotsauslösung!) 

-entfällt- 

 ja  nein 

Der Verbotstatbestand „Fangen, Töten, Verletzen" tritt ein:  ja  nein 

6.3 Störungstatbestand (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

a) Können wild lebende Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-
, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich 
gestört werden? 

Eine bau- und anlagebedingte erhebliche Störung der Arten, mit einer 
einhergehenden Verschlechterung des Erhaltungszustands der lokalen 
Population kann ausgeschlossen werden. Essentielle Nahrungshabitate werden 
nicht beseitig. Bei der Umwandlung von Intensivackerbereichen in PV-Anlagen 
mit extensivem Grünlandbestand ist nicht mit einer Abnahme des 
Nahrungsangebots an Insekten zu rechnen. 

    Betriebsbedingt ist nicht mit einer erheblichen Störung der Arten zu rechnen. 

 ja  nein 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich? 

-entfällt- 

 ja  nein 
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7.2.1 Überwiegend gebäudebewohnende Fledermausarten 

c) Wird eine erhebliche Störung durch die o. g. Maßnahmen 
vollständig vermieden? 

-entfällt- 

 ja  nein 

Der Verbotstatbestand „erhebliche Störung" tritt ein:  ja  nein 

Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erforderlich? 

Tritt einer der Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 Nr. 1-4 BNatSchG ein? 
(Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen 
Maßnahmen) 

 ja  nein 

Wenn NEIN – Prüfung abgeschlossen → weiter unter Pkt. 8 „Zusammenfassung“ 

Wenn JA – Ausnahme gem. § 45 Abs.7 
BNatSchG, ggf. i. V. mit Art. 16 FFH- RL 
erforderlich!  

→ weiter unter Pkt. 7. „Prüfung der 
Ausnahmevoraussetzungen“ 

7. Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen § 45 Abs. 7 BNatSchG, ggf. i. V. mit 
Art. 16 Abs. 1 FFH-RL 

Die Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen kann entfallen, da keine 
Verbotstatbestände eintreten. 

    

8. Zusammenfassung überwiegend gebäudebewohnende Arten 

Folgende fachlich geeignete und zumutbare Maßnahmen sind in den Planunterlagen 
dargestellt und berücksichtigt worden: 

 Vermeidungsmaßnahmen - auch populationsstützende Maßnahmen - zur Vermeidung der 
Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population, d.h. einer erheblichen Störung 

 CEF-Maßnahmen zur Funktionssicherung im räumlichen Zusammenhang 

 FCS-Maßnahmen zur Sicherung des derzeitigen Erhaltungszustandes der Population über den 
örtlichen Funktionsraum hinaus 

 Gegebenenfalls erforderliches Monitoring und Risikomanagement für die oben dargestellten 
Maßnahmen werden in den Planunterlagen verbindlich festgelegt 

Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen Maßnahmen: 

 tritt kein Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1-  4 ein, so dass keine Ausnahme gem. § 45 Abs. 
7 BNatSchG, ggf. in Verbindung mit Art. 16 FFH-RL erforderlich ist 

 liegen die Ausnahmevoraussetzungen vor gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG, ggf. in Verbindung mit Art. 
16 Abs. 1 FFH-RL. 

 sind die Ausnahmevoraussetzungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG in Verbindung mit Art. 16 Abs. 1 
FFH-RL nicht erfüllt! 
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7.2.2 Überwiegend baumbewohnende Fledermausarten 

1. Durch das Vorhaben betroffene Arten 

Beispiele für überwiegend baumbewohnende Fledermausarten: 

Rauhautfledermaus (Pipistrellus nathusii) 

Mückenfledermaus (Pipistrellus pygmaeus) 

Fransenfledermaus (Myotis nattereri) 

Wasserfledermaus (Myotis daubenonii) 

Kleiner Abendsegler (Nyctalus leisleri) 

Großer Abendsegler (Nyctalus noctula) 

Langohr (Plecotus (auritus/austriacus)) 

Allgemeine Angaben zur Art 

2. Schutzstatus und Gefährdungsstufe Rote Listen 

 FFH-RL- Anh. IV - Art  RL Deutschland 

 Europäische Vogelart  RL Hessen 

 Streng geschützte Art  ggf. RL regional 

3. Erhaltungszustand 

Bewertung nach Ampel-Schema: Unbe-
kannt 

günstig ungünstig- 
unzureichend 

ungünstig- 
schlecht 

  GRÜN GELB ROT 

EU  

(http://bd.eionet.europa.eu/activities/Reporting/Article 17/ 
    

Deutschland: kontinentale Region 

(http://www.bfn.de/0316_bewertung_arten.html) 
    

Hessen (HMUKLV : Leitfaden für die artenschutzrechtliche Prüfung in 

Hessen, 3. Fassung 2015, Anhänge 3 und 4) 
 

Rauhau
tfl. 

 

Fransenfl. 
Wasserfl. 

 

Mückenfleder- 
Maus, Kl. 
Abendsegler 

 

Großer 
Abendsegler 

Vorhabensbezogene Angaben 

5. Vorkommen der Art im Untersuchungsraum 

 nachgewiesen  sehr wahrscheinlich anzunehmen 

 Quartiersnachweis   

Potenzielle Vorkommen als Nahrungsgäste oder Individuen auf Transferrouten.  

6. Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG 

6.1 Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten (§ 44 

http://bd.eionet.europa.eu/activities/Reporting/Article%2017/
http://www.bfn.de/0316_bewertung_arten.html
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7.2.2 Überwiegend baumbewohnende Fledermausarten 

Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) 

a) Können Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur 
entnommen, beschädigt oder zerstört werden? 

    (Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt) 

Eine bau- und anlagebedingte Beschädigung/Zerstörung von Fortpflanzungs- 
und Ruhestätten ist auszuschließen, da sich keine Habitatbäume im Bereich 
der Vorhabensflächen befinden, die potenzielle Quartiermöglichkeiten für 
baumbewohnende Fledermausarten bieten. 

Betriebsbedingt ist nicht mit der Beschädigung/Zerstörung von 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten der Arten zu rechnen.  

 ja  nein 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich? 

-entfällt- 
 ja  nein 

c) Wird die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang 
ohne vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF) gewahrt? (§ 44 
Abs. 5 Satz 2 BNatSchG) (Vermeidungsmaßnahmen berücksichtigt) 

 ja  nein 

d) Wenn nein - kann die ökologische Funktion durch vorgezogene 

Ausgleichsmaßnahmen (CEF) gewährleistet werden? 

-entfällt- 

 ja  nein 

Der Verbotstatbestand „Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von 
Fortpflanzungs- oder Ruhestätten" tritt ein: 

 ja  nein 

6.2 Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere (§ 44 Abs.1 Nr.1 BNatSchG) 

a) Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet werden? 
(Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt) 

Eine bau- und anlagebedingte Verletzung oder Tötung von Einzelindividuen 
der genannten Arten kann sicher ausgeschlossen werden, da sich keine 
Habitatbäume im Bereich der Vorhabensflächen befinden, die potenzielle 
Quartiermöglichkeiten für baumbewohnende Fledermausarten bieten. 

Betriebsbedingt ist nicht mit einer Verletzung des Verbotstatbestandes für die 
Arten zu rechnen. Mit einer signifikanten Erhöhung des Tötungs- oder 
Verletzungsrisikos (Fledermausschlag) an Modulen ist nicht zu rechnen, da sich 
keine Stillgewässer in der Umgebung der Anlage befinden, mit denen die Tiere 
den Solarpark verwechseln könnten („Lake-Effekt“), zudem wurden im Rahmen 
der Flughöhenerfassung >90% der erfassten Flugbewegung über der geplanten 
Modulhöhe registriert. 

 ja  nein 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich? 

-entfällt- 
 ja  nein 

c) Verbleibt unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen ein 
signifikant erhöhtes Verletzungs- oder Tötungsrisiko? 
(Wenn JA - Verbotsauslösung!) 

-entfällt- 

 ja  nein 

Der Verbotstatbestand „Fangen, Töten, Verletzen" tritt ein:  ja  nein 

6.3 Störungstatbestand (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

a) Können wild lebende Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-
, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich 
gestört werden? 

 ja  nein 
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7.2.2 Überwiegend baumbewohnende Fledermausarten 

Eine bau- und anlagebedingte erhebliche Störung der Arten, mit einer 
einhergehenden Verschlechterung des Erhaltungszustands der lokalen 
Population kann ausgeschlossen werden. Essentielle Nahrungshabitate werden 
nicht beseitig. Bei der Umwandlung von Intensivackerbereichen in PV-Anlagen 
mit extensivem Grünlandbestand ist nicht mit einer Abnahme des 
Nahrungsangebots an Insekten zu rechnen. 

Betriebsbedingt ist nicht mit einer erheblichen Störung der Arten zu rechnen. 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich? 

-entfällt- 

 ja  nein 

c) Wird eine erhebliche Störung durch die o. g. Maßnahmen 
vollständig vermieden? 

-entfällt- 

 ja  nein 

Der Verbotstatbestand „erhebliche Störung" tritt ein:  ja  nein 

Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erforderlich? 

Tritt einer der Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 Nr. 1-4 BNatSchG ein? 
(Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen 
Maßnahmen) 

 ja  nein 

Wenn NEIN – Prüfung abgeschlossen → weiter unter Pkt. 8 „Zusammenfassung“ 

Wenn JA – Ausnahme gem. § 45 Abs.7 
BNatSchG, ggf. i. V. mit Art. 16 FFH- RL 
erforderlich!  

→ weiter unter Pkt. 7. „Prüfung der 
Ausnahmevoraussetzungen“ 

7. Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen § 45 Abs. 7 BNatSchG, ggf. i. V. mit 
Art. 16 Abs. 1 FFH-RL 

Die Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen kann entfallen, da keine 
Verbotstatbestände eintreten. 

    

8. Zusammenfassung überwiegend baumbewohnende Arten 

Folgende fachlich geeignete und zumutbare Maßnahmen sind in den Planunterlagen 
dargestellt und berücksichtigt worden: 

 Vermeidungsmaßnahmen - auch populationsstützende Maßnahmen - zur Vermeidung der 
Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population, d.h. einer erheblichen Störung 

 CEF-Maßnahmen zur Funktionssicherung im räumlichen Zusammenhang 

 FCS-Maßnahmen zur Sicherung des derzeitigen Erhaltungszustandes der Population über den 
örtlichen Funktionsraum hinaus 

 Gegebenenfalls erforderliches Monitoring und Risikomanagement für die oben dargestellten 
Maßnahmen werden in den Planunterlagen verbindlich festgelegt 

Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen Maßnahmen: 

 tritt kein Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1-  4 ein, so dass keine Ausnahme gem. § 45 Abs. 
7 BNatSchG, ggf. in Verbindung mit Art. 16 FFH-RL erforderlich ist 

 liegen die Ausnahmevoraussetzungen vor gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG, ggf. in Verbindung mit Art. 
16 Abs. 1 FFH-RL. 

 sind die Ausnahmevoraussetzungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG in Verbindung mit Art. 16 Abs. 1 
FFH-RL nicht erfüllt! 
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8. Zusammenfassung und Vermeidungsmaßnahmen 
 

Das Untersuchungsgebiet befindet westlich der Ortslage von Nieder-Waroldern. Die 

Untersuchungsflächen befinden sich innerhalb der intensiv genutzten Agrarflur. 

Schutzgebiete sind nicht betroffen bzw. grenzen nicht an. Das nächstgelegene 

Schutzgebiet ist das FFH-Gebiet 4620-304 „Twiste mit Wilde, Watter und Aar“ im 

Bereich der Ortslage von Nieder-Waroldern. 

 

Die Vorhabensbereiche waren im Jahr 2024 mit Raps bestellt. Eine 

naturschutzfachlich wertgebende Ackerwildkrautflur war aufgrund der intensiven 

Bewirtschaftungsweise nicht ausgeprägt. Die kleinen wegbegleitenden 

Saumbereiche wurden überwiegend durch Hochgräser und/oder Nitrophyten 

charakterisiert.  

 

Im Rahmen der naturschutzfachlichen Untersuchungen wurde im Jahr 2024 eine 

Erfassung der Brutvogelgemeinschaft durchgeführt.  

 

Fledermäuse 

Die Vorhabensflächen befinden sich ausnahmslos im Offenlandbereich. Essentielle 

Nahrungshabitate werden durch das Vorhaben nicht beseitigt. Der Insektenoutput 

der PV-Flächen wird bei extensiver Pflege höher sein als mit Insektiziden und 

Herbiziden behandelte Intensivackerbereiche. Eine Leitlinienstruktur findet sich am 

südwestlichen Rand des Untersuchungsgebiets (Baumheckenbereiche). Eine 

potenzielle Hinderniswirkung geht vom Vorhaben nicht aus, da die talseitige Leitlinie 

im Bachtal komplett erhalten bleibt (siehe Abb. 7 + 8). Die Flughöhen der erfassten 

Flugbewegungen lagen zu >90% über der geplanten Modulhöhe, dennoch wird ein 

ein Pufferstreifen zur südwestlich gelegenen Baumhecke von 5 m Breite empfohlen, 

der von Modulen freigehalten wird. 

 

Vögel 

Im Untersuchungsgebiet wurden 43 Vogelarten festgestellt. Für 27 Arten besteht ein 

Brutnachweis/-verdacht bzw. ein Reviernachweis, 16 Arten wurden nur als 

Nahrungsgäste/Durchzügler registriert. 

 

Von den erfassten Brutvogelarten/Arten mit Reviernachweis weisen zwei Arten in 

Hessen einen ungünstigen-unzureichenden (Goldammer, Heckenbraunelle), drei 

weitere Arten einen ungünstigen-schlechten Erhaltungszustand* auf (Feldlerche, 

Kuckuck, Stieglitz - *Grundlage jeweils EHZ 2023).  
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Bestandsbewertung 

Die Brutvogelgemeinschaft weist ein erwartbares Artenspektrum der strukturierten 

Agrarflur auf. Im Bereich der Intensiväcker wurden als typische Offenlandbrüter 

Feldlerche und Schafstelze nachgewiesen. Die Feldlerche wurde mit vier Revieren 

im Bereich der Vorhabensflächen festgestellt. Da die Vorhabensflächen im Jahr 2024 

mit Raps bestellt waren, konnten keine erfolgreichen Bruten festgestellt werden. In 

Jahren mit Getreideanbau ist auf den Flächen mit der entsprechenden Anzahl von 

Brutrevieren und Jungenaufzucht zu rechnen. Die Offenlandbereiche werden 

regelmäßig von Greifvögeln als Nahrungshabitat genutzt (Mäusebussard, Rotmilan, 

Schwarzmilan, Turmfalke).  In an die Vorhabensflächen angrenzenden Hecken- und 

Feldgehölzbereichen wurden mit der Goldammer, der Heckenbraunelle, dem 

Grünspecht, dem Kuckuck, dem Neuntöter, dem Star und dem Stieglitz weitere 

Brutreviere von streng geschützten Arten bzw. Arten mit einem unzureichendem oder 

schlechtem Erhaltungszustand (HESSEN 2023) nachgewiesen. 

 

Sonstige Arten/Artengruppen 

Für Reptilien sind die Vorhabensflächen als Lebensraum weitgehend ungeeignet 

(Intensiväcker ohne ausgeprägte Saumbereiche). Eine Ausnahme bildet der 

südeponierte Heckenbereich mit vorgelagerten Graben im Nordosten der nördlichen 

Vorhabensfläche. Der Saumbereich und 10 m des nach Süden angrenzend 

Vorhabensfläche ist von einer Bebauung und einer Befahrung bzw. Materiallagerung 

freizuhalten (Va4). Der Abstand verhindert neben der Tötungs- und Verletzungsgefahr 

für Einzelindividuen auch eine Beschattung potenziell vorhandener Sonnenplätze für 

Reptilien. 

 

Gesetzlich geschützte Biotope (§30 BNatSchG) 

Im Bereich der Vorhabensflächen sind keine gesetzlich geschützten Biotope 

vorhanden. 

 

Vermeidungsmaßnahmen 

In der nachfolgenden Tabelle werden die artenschutzfachlichen Vermeidungs- 

maßnahmen dargestellt, bei deren Einhaltung nicht mit einer Verletzung der 

Verbotstatbestände gemäß §44 BNatSchG zu rechnen ist. 

Tab. 9: Übersicht der Vermeidungsmaßnahmen 

Nr. der  

Maßnahme 

Beschreibung der Vermeidungsmaßnahme 

Avifauna 

Va1 Es ist eine Bauzeitregelung (Baufeldfreimachung) außerhalb der Brutperiode 
festzulegen (01.10.-28./29.02.). 

Va2 Es sind Ausgleichsmaßnahmen für den dauerhaften Verlust von vier 

Feldlerchenrevieren durchzuführen. 
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Nr. der  

Maßnahme 

Beschreibung der Vermeidungsmaßnahme 

 

Die nachgewiesenen Feldlerchenreviere können lokal nicht erhalten werden 

(Kulissenwirkung der PV-Anlage und umliegender Gehölze).  

 

Blühstreifen 

Insgesamt sind pro Revierverlust 2.000 m² Blühstreifen für den dauerhaften 

Verlust für die Feldlerche anzulegen 

An die Maßnahmen sind folgende Ansprüche zu stellen: 

-Die Maßnahmen sind in einer ausreichenden Entfernung zu potenziellen Stör- 

und Gefahrenquellen sowie vertikalen Strukturen vorzusehen  

-Bei streifenförmigen Maßnahmen wird eine Mindestbreite von >=10 m empfohlen. 

-Auf der Maßnahmenfläche sollten grundsätzlich keine Düngemittel und Biozide 

eingesetzt werden und keine mechanische Beikrautregulierung erfolgen.  

-Die Maßnahmenumsetzung ist vertraglich festzulegen 

(Diese Maßnahmen dienen gleichzeitig der Förderung des Rebhuhns) 

-Der Suchradius beträgt maximal 2-3 Kilometer um die Vorhabensfläche. 

 

Lerchenfenster 

Insgesamt sind pro Revier 3 Lerchenfenster anzulegen 

(jeweils ca. 20 qm Flächengröße) 

An die Maßnahmen sind folgende Ansprüche zu stellen: 

- Anlage durch Aussetzen/Anheben der Sämaschine,  

- eine Anlage der Fenster durch Herbizideinsatz ist unzulässig.  

- Abstand der Lerchenfenster > 25 m Abstand zum Feldrand, > 50 m zu Gehölzen, 

Gebäuden, Modulen etc.  

- Die Fenster werden nach der Aussaat normal wie der Rest des Schlages 

bewirtschaftet  

- eine Rotation der Maßnahmen grundsätzlich möglich 

-Der Suchradius beträgt maximal 2-3 Kilometer um die Vorhabensfläche. 
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Nr. der  

Maßnahme 

Beschreibung der Vermeidungsmaßnahme 

 
Beispiel einer geeigneten Habitat-Maßnahme für die Feldlerche auf  

einem 1 Hektar großen Schlag. 

 

Grün:   lückiger Blühstreifen ca. 10 Meter breit (nicht direkt am Feldweg) 

Braun:  lückiger Schwarzbrachestreifen ca. 10 Meter breit  

             (nicht direkt an Feldwegen/Strassen) 

Quadrate: Lerchenfenster 

 

Reptilien 

Va4 Freihalten eines 10 m breiten Saumstreifens vor der südexponierten Hecke im 

Bereich der nordöstlichen Vorhabensfläche von Bebauung, Befahrung und 

Materiallagerung. Deutliche Auszäunung des Bereichs vor Baubeginn (grün). 
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Nr. der  

Maßnahme 

Beschreibung der Vermeidungsmaßnahme 
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Vorgesehene Ausgleichsfläche für die Feldlerche 

 

Die vorgesehene Ausgleichsfläche liegt ca. 530 nordöstlich der geplanten 

Photovoltaikanlage. Die Fläche wurde im Jahr 2025 mit Raps bestellt, so dass dort 

keine Brutmöglichkeiten für die Feldlerche vorhanden waren. 

 

 
Abb. 17: Lager der Ausgleichsfläche (Blühstreifen und Schwarzbrache)  
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